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Fair. Schnell. Norddeutsch.

WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 
Kundeninformation – KOMFORT-PLUS-SCHUTZ

Viel Versicherungsschutz  
für wenig Geld.



  
KOMFORT-PLUS-SCHUTZ

Brand, Blitzschlag, Explosion und Implosion ja

Rauch-, Ruß- und Verpuffungsschäden ja

Gewitterinduktionsschäden ja

Einschluss Nutzwärmeschäden ja

beitragsfreie Rohbauversicherung bis 24 Monate für Feuer- und Sturm-/Hagelschäden ja

Versicherung zum Neuwert ja

Unterversicherungsverzicht ja

Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit ja

Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten ja

Zubehör bis zu einer Summe von 5.000 € ist mitversichert ja

Mitversicherung von Hagelschäden in der Sturmversicherung ja

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- oder Schutzkosten ja

Mehrkostenerstattung durch Preissteigerung ja

Gebäudebeschädigungen infolge eines Einbruchs ja

Anprall oder Absturz von unbemannten Flugkörpern ja

Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen ja

Dekontaminierungskosten ja

Einschluss von Bruchschäden an Gasleitungen ja

Rückstau-Schäden durch Abwässer ja

Einschluss von Anlagen der regenerativen Energieversorgung  
(z. B. Solar- und Photovoltaikanlagen)

ja

Kostenfreier Handwerker- und Dienstleisterservice ja

Innovationsklausel (ständige Leistungsverbesserung „ohne“ Mehrbeitrag) ja

Durchführung von Feuchtigkeitsmessung und Bereitstellung von Trocknungsgeräten ja

Leckortungskosten bei nichtversichertem Rohrbruch, wenn ein Rohrbruch vermutet wird ja

Schäden durch Innere Unruhen, Streik und Aussperrung ja

Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen ja

Kosten für die Neueinstellung von Antennen und Satellitenschüsseln ja

Entfernung umgestürzter Bäume nach einem ersatzpflichtigen Sturmschaden  
an einem versicherten Gebäude

bis 1 % der  
Versicherungssumme

Erweiterte Leitungswasserversicherung für Zuleitungsrohre außerhalb des Gebäudes  
und des versicherten Grundstückes

bis 1 % der  
Versicherungssumme

ErweiterteLeitungswasserversicherung für Abwasserrohre außerhalb des Gebäudes  
und des versicherten Grundstückes

bis 1 % der  
Versicherungssumme

Rückreisekosten aus dem Urlaub ab einer Schadenshöhe von 10.000 € ja (Reisedauer mind. 4 Tage max. 8 Wochen)

Hotelkosten bis 21 Tage, je Tag 200 € und danach 24 Monate Mietverlust ja

Fahrzeuganprall bis 5.000 €

Vandalismus und Entfernung von Graffiti bis 2.500 €

Gebäudebeschädigungen durch Feuerwehr oder Polizei nach  
einem Rauchmelderfehlalarm

bis 2.500 €

Innenliegende Regenrohre bis 2.500 €

Einfacher Diebstahl von außen angebrachten Sachen bis 2.500 €

Medienverlust nach einem ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden bis 1.000 €

Einschluss von Seng- und Schmorschäden bis 500 €

Armaturen nach einem ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden bis 300 €

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
Gegen Feuer (Brand, Blitzschlag, Gewitterinduktion, Explosion), Leitungswasser, Sturm und Hagel

ja = bis zu 100 % der Versicherungssumme
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§ 19 Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung 
des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat 
der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.
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VERBRAUCHERINFORMATION

Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Sitz  Kirchdorf 40, 25335 Neuendorf 
Telefon 0 41 21 - 2 39 50 
Telefax 0 41 21 - 2 53 87

Registergericht Amtsgericht ltzehoe HRB 1328

Aufsichtsratvorsitzender Bernd Schwartkop, Krempdorf

Vorstandsvorsitzende Claudia Diebschlag 

stv. Vorstand Sönke Steckmeister

Sehr geehrtes Mitglied,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner.

Für unser Vertragsverhältnis gelten die dem Versicherungsschein beigefügten 
Bedingungen und Hinweise, die Bestandteil des Versicherungsvertrages sind.

Mit dieser Verbraucherinformation erhalten Sie die Satzung unserer Gilde, das Merk-
blatt zur Datenverarbeitung und vorgeschriebene Auszüge aus den Gesetzen.

1. Haben Sie die Versicherungsbedingungen nicht bei Antragstellung erhalten, so gilt 
der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingun-
gen, der Satzung und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherin-
formation als abgeschlossen, wenn Sie nicht innerhalb von 14 Tagen nach Überlassung 
der Unterlagen ( Absendung genügt ) schriftlich widersprechen.

2. Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung.

3.  Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

4.  Ergänzungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
  Zu den dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen gelten folgende Ergänzungen:
 -  Bei Verletzung der Verpflichtung, alle Antragsfragen wahrheitsgemäß zu beantwor-

ten, hat der Versicherer ggf. außer dem Rücktrittsrecht ein Anfechtungsrecht nach 
§ 22 VVG.

 -  Bei Prämienzahlungsverzug ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des Verzugsscha-
dens nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB und § 352 HGB zu 
fordern.

 -  Ein Versicherungsverhältnis, dass für eine Dauer von mehr als drei Jahren einge-
gangen ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

 -  Ist eine Versicherungssumme vereinbart und übersteigt diese den Wert der versi-
cherten Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherungsnehmer als auch der 
Versicherer nach Maßgabe des § 51 VVG die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und der Prämie verlangen.

 -  Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 78 und 79 VVG.
 -  Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag richtet sich nach §§ 

195 ff BGB.
 -  Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstän-

de gem. §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG.
 -  Die im Anhang zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und zu dieser Ver 

braucherinformation aufgeführten Gesetzesbestimmungen sind nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages. Die für den 
Versicherungsvertrag wesentlichen Gesetzesbestimmungen finden Sie im Anhang 
zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie in dem folgenden Auszug 
aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), 
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozeßordnung (ZPO).

I. SATZUNG
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsgebiet
1.  Der Verein trägt den Namen „Neuendorfer Brand-Bau-Gilde” (VVaG) und hat  
seinen	Sitz	in	Neuendorf	b.	Elmshorn.

2.  Das Geschäftsgebiet umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg,  
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg.

§ 2 Zweck
1. Der Verein betreibt die Sachversicherung.
2.  In den von ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein den  

Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger.

§ 4 Mitgliedschaft
1.  Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages und  

endet mit dessen Ablauf.
2.  Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

§ 5 Organe des Vereins sind:
1. Mitgliederversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Vorstand

§ 6 Mitgliederversammlung
1.  Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. Sie stellt das 

oberste Organ dar.
2.  Die Mitgliederversammlung findet alljährlich in den ersten 8 Monaten des Kalender-

jahres statt. Sie wird unter Mitteilung von Ort, Zeit und Tagesordnung gem. § 3 dieser 
Satzung mindestens einen Monat vorher vom Aufsichtsrat einberufen.

3.  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn min-
destens 1/20 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragen 
oder wenn der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies verlangt. Die Mitgliederversamm-
lung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfalle von seinem 
Stellvertreter, geleitet.

4.  Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede satzungsgemäß einbe-
rufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. Beschlüsse können mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst wer-
den, sofern das Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmen. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall 
das Los.

  Jeder Beschluss der Mitgliederversammlung ist durch eine notariell aufgenommene 
Niederschrift zu beurkunden.

§ 7 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
1.  Entgegennahme des Lageberichtes, des Jahresabschlusses und des Berichtes des 

Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses.
2.  Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat sich für die 

Feststellung durch die Mitgliederversammlung entschieden oder der Aufsichtsrat 
den Abschluss nicht billigt.

3.  Verteilung des Jahresüberschusses.
4.  Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
5.  Wahlen zum Aufsichtsrat.
6.  Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates.
7.  Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie Ein-

führung neuer Versicherungszweige bzw. -arten.
8.  Auflösung des Versicherungsvereines auf Gegenseitigkeit.
  Die Beschlüsse zu § 7 Nr. 7 und 8 bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 

Stimmen.
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§ 8 Der Aufsichtsrat
1.  Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die Mitglieder des Vereins sein müssen. 

Sie werden von der Mitgliederversammlung bis zur Beendigung der Mitgliederver-
sammlung gewählt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr nach der Wahl be-
schließt. Das Geschäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen. Das Amt beginnt 
mit der Annahme der Wahl und erlischt mit dem Zeitablauf. Wiederwahl ist zulässig.

2.  Unmittelbar nach jeder Mitgliederversammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat vor-
genommen worden sind, findet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine Ein-
ladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten Mitgliedes 
der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt.

3.  Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der Aufsichtsrat durch schriftliche, 
mündliche, telefonische oder telegrafische Einladung des Vorsitzenden.

4.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder anwesend sind. Be-
schlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stim-
me des Vorsitzenden den Ausschlag.

5.  Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat unverzüglich einzuberufen, wenn es 
von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vorstandes unter Angabe des Verhand-
lungsgegenstandes schriftlich beantragt wird.

  Im übrigen gelten für die Einberufung des Aufsichtsrates die gesetzlichen Bestimmungen.
6.  Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein Protokoll geführt werden. Das Pro-

tokoll ist vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen.

7.  Die Aufsichtsratmitglieder haben Anspruch auf Tagegeld und Erstattung von Ausla-
gen. Eine etwaige Vergütung wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 9 Aufgaben des Aufsichtsrates
1.  Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Rechte und 

Pflichten, ihm obliegen insbesondere:
 a) Überwachung der Geschäftsführung und des Lageberichtes.
 b)  Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages über die Überschussverteilung 

sowie die Berichterstattung an die Mitgliederversammlung.
 c)  Feststellung des Jahresabschlusses.
 d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines Dienstverhältnisses.
2. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für:
 a) Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum.
 b)  Verträge mit anderen Versicherungsunternehmen, ausgenommen Rückversiche-

rungsverträge
 c) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten
3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt:
 a)  die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu ändern, soweit 

die Änderung nur die Fassung betreffen.
 b)  Beschlüsse der Mitgliederversammlung, durch welche die Satzung oder die All-

gemeinen Versicherungsbedingungen geändert werden, soweit abzuändern, wie 
das die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung verlangt.

 c) sich und dem Vorstand eine Geschäftsordnung zu geben.
4.  Der Aufsichtsrat hat eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der 

Gesellschaft dies erfordert.

§ 10 Vorstand
1.  Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vorstand wird vom Aufsichtsrat be-

stellt; dieser bestimmt auch die Anzahl. Er kann einen von ihnen zum Vorsitzenden 
des Vorstandes ernennen.

2.  Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Verein regelt sich nach dem Inhalt 
der vom Aufsichtsrat mit ihnen abzuschließenden Anstellungsverträge.

3.  Mit schriftlicher Genehmigung des Aufsichtsrates kann der Vorstand Prokuristen 
und Handlungsbevollmächtigte bestellen.

4.  Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

§ 11 Distriktvorsteher
Vom Vorstand werden Distriktvorsteher eingesetzt. Die Distriktvorsteher haben nach 
näherer Anweisung des Vorstandes insbesondere nachfolgende Aufgaben:
1. Bestandspflege
2.  Mithilfe bei Verwaltungsangelegenheiten 

Für ihre Tätigkeit erhalten die Distriktvorsteher eine Vergütung, deren Höhe durch 
den Vorstand festgesetzt wird.

§ 12 Verbindliche Gebäudeschätzung
Die Gebäude werden durch den Verein verbindlich eingeschätzt.
Wertändernde Um-, Aus- und Anbauten nebst Zweckänderungen (z. B. leerstehende Ge-
bäude, Verpachtungen) sind zum Zwecke der Neueinschätzung unverzüglich anzuzeigen.
Die Seitens des Sachverständigen ermittelten Gebäudewerte stellt die Höchstentschä-
digung dar.
Für die Durchführung der Schätzungen werden vom Vorstand Sachverständige er-
nannt, die auch bei Schadenfeststellungen nach näherer Anweisung des Vorstandes 
mitzuwirken haben.
Für ihre Tätigkeit ist den Sachverständigen eine Vergütung zuzubilligen, deren Höhe 
durch den Vorstand festgesetzt wird.

§ 13 Einnahmen
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:
1. den im voraus zu zahlenden Beiträgen der Mitglieder,
2. den gegebenenfalls zu zahlenden Nachschüssen,
3. den sonstigen Einnahmen.

§ 14 Beiträge
Die Mitglieder haben Beiträge nach Maßgabe der vom Vorstand beschlossenen Tarife 
zu entrichten.

§ 15 Nachschüsse
Reichen die Beiträge und sonstige Einnahmen zur Deckung der Ausgaben in einem 
Geschäftsjahr nicht aus, so ist der Fehlbetrag durch Nachschüsse unter Berücksichti-
gung des verfügbaren Teils der Verlustrücklage (§ 16 der Satzung) zu decken, zu deren 
Zahlung die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Beiträge verpflichtet sind.
Die Nachschüsse und die Zahlungsfrist werden vom Vorstand festgesetzt. Die Nach-
schüsse dürfen die zur Deckung des Verlustes erforderliche Summe nicht übersteigen.

§ 16 Verlustrücklage
1.  Zur Deckung von außergewöhnlichen Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine 

Verlustrücklage gebildet, deren Mindesthöhe (Sollhöhe) 2.500.000,00 Euro beträgt.
2.  Der Verlustrücklage fließen jährlich zu:
 a) mindestens 3 % der Brutto-Beiträge
 b)  der gesamte Jahresüberschuss, bis die sich aus Absatz 1 ergebene Mindesthöhe 

der Verlustrücklage erreicht ist.
3.  Hat die Verlustrücklage die Mindesthöhe erreicht oder nach Inanspruchnahme 

wieder erreicht, so fließt ihr nur noch ein vom Vorstand zu bestimmender Teil des 
Rohüberschusses (Jahresüberschuss-Rückstellung für Beitragsrückerstattung) zu, 
der höchstens 50 % des Rohüberschusses betragen darf.

4.  Entnahme aus der Verlustrücklage können bis zur Höhe von einem Drittel ihres je-
weiligen Bestandes möglich sein, aber nur insoweit, als dadurch der Betrag von 50 % 
der Sollhöhe nicht unterschritten wird.

5.  Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann die Zuführung und Entnahme in be-
sonderen Fällen abweichend geregelt werden.

§ 17 Beitragsrückgewähr
1.  Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Verlustrücklage zu-

zuführen ist oder eine andere Verwendung beschlossen wird, ist er den Mitgliedern 
zurückzuerstatten.

2.  Die Mitgliederversammlung beschließt, ob er den Mitgliedern auf die Beiträge und 
Nachschüsse des folgenden Geschäftsjahres anzurechnen, in bar auszuzahlen oder 
einer Rückstellung für Beitragsrückgewähr zugeführt werden soll. Die der Rückstel-
lung für Beitragsrückgewähr zufließenden Beträge dürfen keinem anderen Zweck 
als dem der Beitragsrückerstattung dienen.

3.  An der Überschußverteilung nehmen nur diejenigen teil, die noch im Jahre der Aus-
zahlung der Beitragsrückgewähr Mitglieder des Vereins sind.

§ 18 Andere Rücklagen
Überschüsse, die nicht der Verlustrücklage und der Rückstellung für Beitragsrückge-
währ zugeführt werden, können freien Rücklagen zugeführt werden.

§ 19 Anlage des Vereinsvermögens
Das Vereinsvermögen wird nach den gesetzlichen Bestimmungen und den von der Auf-
sichtsbehörde erlassenen Richtlinien angelegt.

§ 20 Auflösung des Vereins
Die Mitgliederversammlung kann die Übertragung des Bestandes oder Teilbestandes 
auf eine andere oder die Verschmelzung mit einer anderen Versicherungsgesellschaft 
oder die Auflösung des Vereins beschließen.
Der Beschluss kann nur erfolgen, wenn in der Einladung auf den Zweck besonders 
hingewiesen wird.
Er bedarf einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder und der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde.
Die zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden Versicherungsverhältnisse 
erlöschen vier Wochen nach der Bekanntmachung des von der Aufsichtsbehörde ge-
nehmigten Auflösungsbeschlusses.

§ 21 Liquidation
Nach der Auflösung findet die Liquidation durch den Vorstand statt, jedoch kann die 
Mitgliederversammlung auch andere Personen zu Liquidatoren bestellen, die ihre Be-
schlüsse mit Stimmenmehrheit fassen. Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein 
Überschuss, so wird dieser nach dem Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten 
Beiträge an die Mitglieder verteilt: ein etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch 
Nachschüsse zu decken.

§ 22 Wiederaufbau eines Gebäudes
Der Geschädigte hat das Recht - bei einem Totalschaden - den Neubau überall im Ge-
schäftsgebiet der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde zu erstellen.

II. Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt schnell 
und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versiche-
rungsgemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und nach der EU- Datenschutz- Grund-
verordnung (EU DS-GVO) in Verbindung mit dem Datenschutz- Anpassungs- und Um-
setzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU „ BDSG-neu“) geregelt. Hiernach ist die Datenverar-
beitung und -nutzung stets rechtmäßig, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht 
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
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Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hin-
blick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in ihren Versiche-
rungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG/EU DS- GVO/DSAnpUG-EU 
aufgenommen worden. Die Einwilligung zur Datenübermittlung und Datenverarbeitung 
gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in 
der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrages oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragsstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss.
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine 
Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie 
in der Vormerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Be-
rufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis (Schweigepflichtenbindung) voraus. 
In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch eine Schweigepflichtenbindungsklausel enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung 
und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind ihre 
Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstech-
nische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Ver-
tragsdaten).
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch 
Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit 
oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei 
Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 
benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Ri-
sikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des 
Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehö-
ren z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleicharti-
ge andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um 
Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des 
Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 
Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu 
bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. Auch sonst bedarf es 
in bestimmten Fällen (Doppelversicherung, gesetzlicher Forderungsübertragung, sowie 
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und An-
schrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben 
zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeur-
teilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versiche-
rer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 
Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. Solche Hinweissys-
teme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs- Unternehmen, beim Verband 
der Schadensversicherer (Zusammenschluss der bisherigen Verbände: Verband der 
Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversicherer 
- HUK-Verband-, Verband der Sachversicherer, Deutscher Transport-Versicherungsver-
band) sowie beim Verband der Privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese 
Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweili-
gen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. Beispiele: Kfz-Versicherer - Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Dieb-
stählen sowie Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs be-
steht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unterneh-
men häufig in Unternehmungsgruppen zusammen. Die Datenverarbeitung wird in ein-
zelnen Bereichen zentralisiert; u. a. werden hierbei ggf. auch personenbezogene Daten 
innerhalb der Unternehmensgruppe gemeinsam gespeichert und verarbeitet. Daten 
können – je nach Notwendigkeit der jeweiligen Bearbeitung- von allen Unternehmen 
der Gruppe abgefragt werden.
 

Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können 
so in Zweifelsfällen ohne Rückfrage korrekt verbucht werden. Obwohl alle diese Daten 
nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unterneh-
men verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von
„Datenübermittlung” , bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes / EU 
DS-GVO zu beachten sind. Branchenspezifische Daten - wie z.B. Gesundheitsdaten 
oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.
Unser Versicherungsverein gehört dem Verband der Versicherungsvereine a. G. e.V., 
Kiel an.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleis-
tungsangebots unserer Unternehmungsgruppe bzw. Kooperationspartners werden 
Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonsti-
gen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanz-
dienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobilien-
gesellschaften u.a. .
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen 
Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Ver-
sicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Aus-
schließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten 
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie 
von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist 
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG/der EU DS-GVO 
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Datenge-
heimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitge-
teilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermitt-
lervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen die Vertragsbetreuung 
neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz und den gesetzlichen 
Nachfolgebestimmungen (EU DS-GVO + DSAnpUG EU) neben dem eingangs erwähn-
ten Widerspruchsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
datenschutzbeauftragter@neuendorfer.de
Ihre Rechte ergeben sich u. a. aus den gesetzlichen Bestimmungen nach Artikel 15 bis 
22 EU DS-GVO.
Richten Sie ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an den im Versicherungs-
schein benannten Versicherer, oder an den Datenschutzbeauftragten der Neuendorfer 
Brand-Bau-Gilde.

III. Hinweise zur Sachversicherung
Allgemeine Hinweise

Abweichung vom Antrag:
An den rot kenntlich gemachten Stellen weicht der Versicherungsschein/Nachtrag vom 
Antrag ab. Wenn nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Dokuments schrift-
lich widersprochen wird, gelten die Abweichungen als genehmigt.

Erstbeitrag:
Wird mit dem Dokument ein Erstbeitrag gem. § 37 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) erhoben, beachten Sie bitte:
Wenn Sie für diesen Vertrag das Lastschriftverfahren vereinbart haben, gehen wir von 
einer ausreichenden Deckung auf Ihrem Konto aus und rufen vereinbarungsgemäß 
den Erstbeitrag ab. Scheitert der Einzug, z.B. wegen eines fehlenden Guthabens, gelten 
die Hinweise für die Einzelüberweisung. Wenn Sie die Beiträge mit Einzelüberweisung 
zahlen, bitten wir, die Ausführungen aufmerksam zu lesen!
Der Versicherungsschutz beginnt, vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung, mit der 
Einlösung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrages, der im Antrag an-
gegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Abgaben. Wird der erste oder einmalige 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht be-
wirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Sofern eine vorläufige Deckungszu-
sage erteilt wurde, tritt sie rückwirkend außer Kraft, wenn dieses Dokument bei erstma-
liger Vorlage nicht unverzüglich eingelöst wird.

Nebengebühren und Kosten:
Abgesehen von den gesetzlichen Abgaben (z. B. Versicherungssteuer) berechnen wir
1. Mahngebühren in Höhe von 10,00 €.
2.  Gebühren für Rücklastschriften entsprechend den im Einzelfall von dem Bank- 

institut belasteten Gebühren.



8

Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben. Insbesondere sind die Vertrau-
ensleute nicht berechtigt, ihrerseits von dem Versicherungsnehmer noch irgendwelche 
besonderen Gebühren oder Kosten zu erheben. Die Vertrauensleute sind zur Entge-
gennahme von Anzeigen und Erklärungen gemäß der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen nicht berechtigt. Alle Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich an die Neu-
endorfer Brand-Bau-Gilde. Kirchdorf 40, 25335 Neuendorf, zu richten.

Abschriften:
Der Versicherungsnehmer kann jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der 
Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den Vertrag (insbesondere bei Antragstellung 
und im Schadensfall) abgegeben hat.

Mehrfachversicherung:
Wenn für denselben Schaden anderweitige Versicherungen bei anderen Versicherern 
gegen gleiche Risiken abgeschlossen werden, muß der Versicherungsnehmer dies 
unverzüglich unter der Bezeichnung des Versicherers und der Versicherungssumme 
anzeigen. Wenn der Versicherungsnehmer dieser Pflicht nicht nachkommt, gefährdet 
er den Versicherungsschutz.

Verzug bei Einzugsermächtigung:
Ist vereinbart, dass die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde die jeweils fälligen Beiträge von 
einem Konto einzieht und kann ein Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsneh-
mer zu vertreten hat nicht fristgerecht eingezogen werden oder widerspricht er einer 
berechtigten Einziehung von dem Konto, so gerät er in Verzug und die Neuendorfer 
Brand-Bau-Gilde kann dem Versicherungsnehmer auch die daraus entstehenden 
Kosten in Rechnung stellen. Die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde ist zu weiteren Abbu-
chungsversuchen berechtigt, aber nicht verpflichtet.
Ist die Einziehung eines Beitrages aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu 
vertreten hat, nicht möglich, so kommt der Versicherungsnehmer erst in Verzug, wenn 
er nach schriftlicher Zahlungsaufforderung nicht fristgerecht zahlt.
Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen ein Beitrag nicht ein-
gezogen werden, so kann die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde von weiteren Einzugsver-
suchen absehen und den Versicherungsnehmer schriftlich zur Zahlung durch Über-
weisung auffordern. Bei Vereinbarung monatlicher Zahlungsweise gilt in diesem Fall 
vierteljährliche Zahlung vereinbart.

Mehrzahl von Verträgen:
Bestehen mehrere Verträge bei der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde, so ist jeder Vertrag 
im Hinblick auf die Vorzugsfolgen gesondert zu betrachten. Bei der Kraftfahrzeug-Versi-
cherung sind die Kraftfahrt-Haftpflicht-, Fahrzeug- und Kraftfahrt-Unfallversicherung als 
jeweils selbständige Verträge anzusehen.

Besondere Hinweise
Sicherheitsvorschrift für nicht ständig bewohnte Gebäude/Wohnungen:
Die Wasserversorgungsanlagen sind während der Wintermonate in der Zeit vom 1.11.-
1.4. eines jeden Jahres während des Unbewohntseins vollständig zu entleeren.

Glasversicherung:
1.  Befrorene oder beschlagene Scheiben dürfen weder mit wärmeerzeugenden Appa-

raturen noch Warmwasser behandelt werden. Gefahrlos ist nur ein Kaltluftventilator.
2.  Klebemittel (wasserglashaltige) dürfen nicht verwendet werden, weil sie die Oberflä-

che des Glases beschädigen.

Anzeigen:
1.  Geben Sie der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde, Kirchdorf 40, 25335 Neuendorf, um-

gehend Bescheid,
 a)  wenn Sie umziehen, Sachen veräußern oder Änderungen in den Versicherungs-

werten eintreten;
 b)  wenn sich die Gefahr, die versichert ist, wesentlich erhöht durch z. B. bauliche 

Veränderungen, Gerüstarbeiten am oder im Gebäude, Umstände in der Nach-
barschaft, Änderung der Nutzung usw.;

 c)  wenn ein Schaden, und zwar auch ein von Ihnen zu ersetzender Leitungswasser-
schaden an fremden Gut, eintritt;

 d)  wenn abhandengekommene oder gestohlene Sachen wieder herbeigeschafft 
worden sind. Alle Anzeigen sind schriftlich zu erstatten, bei Schadenmeldungen 
zu c) genügt mündlich oder fernmündliche Anzeige.

2. Sorgen Sie in einem Schadenfalle für weitestgehende Schadenminderung!
3.  Wenn ein Brand-Schaden oder ein Einbruchdiebstahl-Schaden eingetreten ist, be-

nachrichtigen Sie sofort die Polizei!

IV. Auszüge aus den Gesetzen
1. Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 5 Abweichender Versicherungsschein
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungs-
nehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform wi-
derspricht.
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungs-
scheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versi-
cherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des

Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit 
verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der Vertrag 
als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Ver-
trag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 6 Beratung des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die 
angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers 
und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen 
zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwi-
schen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, 
zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat 
anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Ver-
sicherungsvertrags zu dokumentieren.
(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die Gründe 
hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in Textform zu übermit-
teln. Die Angaben dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der Versicherungsneh-
mer dies wünscht oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. 
In diesen Fällen sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss dem Versiche-
rungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein Vertrag nicht zustan-
de kommt und für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach den 
Absätzen 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er 
vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig 
auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzan-
spruch nach Absatz 5 geltend zu machen.
(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss während 
der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für 
eine Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. Der Versiche-
rungsnehmer kann im Einzelfall auf eine Beratung durch schriftliche Erklärung verzich-
ten.
(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 oder 4, ist er dem 
Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des 
Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 
nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer 
von einem Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im 
Fernabsatz im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt.
(7) Der Versicherungsnehmer berechtigt die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde die Vor-
schäden beim Vorversicherer abzufragen.

§ 7 Information des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen sowie die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten 
Informationen in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten 
Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu übermitteln. 
Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers telefonisch oder unter Ver-
wendung eines anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die Information in 
Textform vor der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht gestattet, muss 
die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nachgeholt werden; dies gilt auch, 
wenn der Versicherungsnehmer durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine 
Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich verzichtet.
(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates zum Zweck einer umfassenden Information des Versiche-
rungsnehmers festzulegen,
1.  welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur angebotenen 

Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie zum Bestehen 
eines Widerrufsrechts, dem Versicherungsnehmer mitzuteilen sind,

2.  welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der Lebensversiche-
rung insbesondere über die zu erwartenden Leistungen, ihre Ermittlung und Be-
rechnung, über eine Modellrechnung sowie über die Abschluss und Vertriebskosten, 
soweit eine Verrechnung mit Prämien erfolgt, und über sonstige Kosten mitzuteilen 
sind,

3.  welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbesondere über 
die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Abschluss- und Vertriebskosten, 
mitzuteilen sind,

4.  was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer mit ihm telefo-
nisch Kontakt aufgenommen hat und

5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind.
Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen Angaben 
nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Le-
bensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG 
(ABI. EG Nr. L 228 S. 1), der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richt-
linien 97/7/EG und 98/27/EG (ABI. EG Nr. L 271 S. 16) sowie der Richtlinie 2002/83/EG
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des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensver-
sicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu beachten.
(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was der Versiche-
rer während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen muss; dies gilt insbeson-
dere bei Änderungen früherer Informationen, ferner bei der Krankenversicherung bei 
Prämienerhöhungen und hinsichtlich der Möglichkeit eines Tarifwechsels sowie bei der 
Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der An-
sprüche des Versicherungsnehmers.
(4) Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom 
Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für 
die erste Übermittlung hat der Versicherer zu tragen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des 
Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 
nicht anzuwenden. Ist bei einem solchen Vertrag der Versicherungsnehmer eine natür-
liche Person, hat ihm der Versicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht und 
die zuständige Aufsichtsbehörde in Textform mitzuteilen.

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wo-
chen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer zu erklären 
und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Ab-
sendung.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem Ver-
sicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:
1.  der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-

meinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 
1 und 2 und

2.  eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte entsprechend den 
Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die 
den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären 
ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 
Satz 2 enthält.

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom Bundes-
ministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 veröffentlichte 
Muster verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 
obliegt dem Versicherer.
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,
2.  bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich 

um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 31 2b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.

3.  bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeltsvertraglichen Rege-
lungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Femabsatzvertrag im Sinn 
des § 31 2b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4.  bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 
des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz.

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von beiden Ver-
tragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt 
sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs geregelten Pflichten.
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem Versicherungsnehmer nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

§ 9 Rechtsfolgen des Widerrufs
Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, hat der Versi-
cherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu 
erstatten, wenn der Versicherungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen worden ist und zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen, ist der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, 
hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahl-
ten Prämien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

§ 11 Verlängerung, Kündigung
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungsverhältnis 
im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, dass das Versicherungsverhältnis 
nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit 
sie sich jeweils auf mehr als ein Jahr erstreckt.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann es von bei-
den Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekün-
digt werden. Auf das Kündigungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer von 
zwei Jahren verzichten.
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie darf nicht weni-
ger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen.
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen 
worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

§ 19 Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm 
bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im 
Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem 
Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen.
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-
gepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden 
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie 
um mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 
Recht hinzuweisen.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei 
der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung 
seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeige-
pflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglis-
tig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilli-
gung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten.
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des Versi-
cherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhö-
hung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
(3) Tritt nach Abgabe der VertragserkIärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrer-
höhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er 
von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt 
wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.
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§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr entsprechende 
Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Er-
löschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als zehn Prozent 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
§ 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, 
es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. 
Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 
und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 
Satz 2.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet,
1.  soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles 

oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder
2.  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 

Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der 
Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die 
Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungs-
nehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist 
er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen 
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften 
dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur bezüglich eines 
Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht 
dem Versicherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur 
zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den 
gleichen Bedingungen nicht geschlossen hätte.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung bezüglich 
eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die 
Kündigung muss spätestens zum Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in 
welcher der Rücktritt oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird.
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung 
der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise leistungsfrei ist, nur be-
züglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung 
bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht ge-
zahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden 
sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf 
die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil 
der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder 
durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem 
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungser-
klärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer den 
auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der 
Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 40 Kündigung bei Prämienerhöhung
(1) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass 
sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Erhöhung, kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Erhöhung der 
Prämie zugehen.
(2) Absatz 1. gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklau-
sel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne die Prämie entsprechend 
herabzusetzen.

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten
(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher 
Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne 
sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer 
braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen 
worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versiche-
rer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt.

§ 74 Überversicherung
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versi-
cherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass die Versicherungs-
summe zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überver-
sicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 75 Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer nur verpflichtet, die Leistung nach 
dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen.

§ 77 Mehrere Versicherer
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 
verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
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(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende Gewinn, 
bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und 
übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versiche-
rer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden 
(Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass 
jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, 
der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des Schadens 
verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Be-
träge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu 
zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann 
der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer 
einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für 
ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht vereinbart, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in die-
ser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 
entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Ver-
sicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag 
herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungs-
wert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen.

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das 
versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Interesses Kenntnis erlangt hat.
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versi-
chert sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumut-
bar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu han-
deln.
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vor-
sätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 83 Aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82 Abs. 1 
und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungs-
nehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den 
für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen.
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwen-
dungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen des Ver-
sicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege sowie die 
Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den vom Versicherer 
nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden Aufwendungen.

§ 85 Schadensermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die Ermittlung 
und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen, insoweit zu erstat-
ten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch 
insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versiche-
rungssumme übersteigen.
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen 
oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versi-
cherer aufgefordert worden.
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostener-
satz entsprechend kürzen.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Formund Fristvorschriften 
zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Scha-
den vorsätzlich verursacht.

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an dessen 
Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des 
Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn 
er hiervon Kenntnis erlangt hat.

§ 96 Kündigung nach Veräußerung
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder 
für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 
ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für 
die Prämie besteht nicht.

§ 97 Anzeige der Veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich 
anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn 
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 142 Anzeigen an Hypothekengläubige
(1) Bei der Gebäudefeuerversicherung hat der Versicherer einem Hypothekengläubi-
ger, der seine Hypothek angemeldet hat, unverzüglich in Textform anzuzeigen, wenn 
die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt oder wenn dem Versiche-
rungsnehmer für die Zahlung einer Folgeprämie eine Frist bestimmt wird. Dies gilt auch, 
wenn das Versicherungsverhältnis nach Ablauf der Frist wegen unterbliebener Zahlung 
der Folgeprämie gekündigt wird.
(2) Der Versicherer hat den Eintritt des Versicherungsfalles innerhalb einer Woche, 
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, einem Hypothekengläubiger, der seine Hy-
pothek angemeldet hat, in Textform anzuzeigen, es sei denn, der Schaden ist unbedeu-
tend.

§ 143 Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypothekengläubigern
(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Versicherer gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, bis zum Ablauf eines 
Monats ab dem Zeitpunkt zur Leistung verpflichtet, zu welchem dem Hypothekengläu-
biger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung unterblieben ist, 
die Kündigung mitgeteilt worden ist.
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(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber einem Hypothe-
kengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst mit dem Ablauf von zwei Mona-
ten wirksam, nachdem ihm die Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten 
war, der Zeitpunkt der Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder 
er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das Versiche-
rungsverhältnis wegen unterbliebener Prämienzahlung durch Rücktritt oder Kündigung 
des Versicherers oder durch Kündigung des Versicherungsnehmers, welcher der Hypo-
thekengläubiger zugestimmt hat, beendet wird.
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Vereinbarung zwischen 
dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, durch die der Umfang des Versiche-
rungsschutzes gemindert wird oder nach welcher der Versicherer nur verpflichtet ist, 
die Entschädigung zur Wiederherstellung des versicherten Gebäudes zu zahlen.
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem Hypotheken-
gläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht geltend gemacht, werden. Das 
Versicherungsverhältnis endet jedoch ihm gegenüber nach Ablauf von zwei Monaten, 
nachdem ihm die Nichtigkeit durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf 
andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

§ 144 Kündigung des Versicherungsnehmers
Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des Ver-
sicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer unbeschadet des § 92 Abs. 
1 und des § 96 Abs. 2 nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen 
Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, 
zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek 
belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Die 
Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert werden.

§ 145 Übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 befriedigt, geht die Hypo-
thek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil eines gleich oder nachstehen-
den Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Leistungs-
pflicht des Versicherers bestehen geblieben ist.

V. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verzugsschaden
§ 286. (1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden Scha-
den zu ersetzen.
(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser 
unter Ablehnung der Leistung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für 
das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden 
entsprechende Anwendung.

Verzugszinsen
§ 288. (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom hundert für das Jahr zu 
verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen verlan-
gen, so sind diese fortzuentrichten.
(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Verzicht auf die Hypothek
§ 1168. (1) Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so erwirbt sie der Eigentümer.
(2) Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber zu erklären 
und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. Die Vorschriften des § 875 Abs. 2 und der 
§§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.
(3) Verzichtet der Gläubiger für einen Teil der Forderung auf die Hypothek, so stehen 
dem Eigentümer die im § 1145 bestimmten Rechte zu.

VI. Handelsgesetzbuch (HGB)
Gesetzlicher Zinssatz
§ 352. (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen, ist bei 
beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn 
für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des 
Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestim-
mung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das 
Jahr zu verstehen.

VII. Zivilprozeßordnung (ZPO)
Schadensermittlung und dergleichen
§ 287. (1) Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie hoch 
sich der Schaden oder ein zu ersetzendes lnteresse belaufe, so entscheidet hierüber 
das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung. Ob und inwie-
weit eine beantragte Beweisaufnahme oder von Amtswegen die Begutachtung durch 
Sachverständige anzuordnen sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das 
Gericht kann den Beweisführer über den Schaden oder das Interesse vernehmen; die 
Vorschriften des § 452 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtlichen Streitigkei-
ten auch in anderen Fällen entsprechend anzuwenden, soweit unter den Parteien die 
Höhe einer Forderung streitig ist und die vollständige Aufklärung aller hierfür maßge-
benden Umstände mit Schwierigkeiten verbunden ist, die zu der Bedeutung des streiti-
gen Teiles der Forderung in keinem Verhältnis stehen.

VIII. Wohnungseigentümergesetz (WEG)
Begriffsbestimmungen
§ 1. (1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungseigentum, 
an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes das Teileigentum be-
gründet werden.
(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit 
dem Miteigentumsanteils an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen 
eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum, zu dem es gehört.
(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise begründet wer-
den, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren Grundstücken verbun-
den wird.
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück sowie 
die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder 
im Eigentum eines Dritten stehen.
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum entspre-
chend.

lX. Versicherungsteuergesetz (VersStG)
§ 3. Versicherungsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Leistung, die für die Be-
gründung und zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses an den Versicherer 
zu bewirken ist (Beispiele: Prämien, Beiträge, Vorbeiträge, Vorschüsse, Nachschüsse, 
Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, Gebühren für die Ausfertigung des Versicherungs-
scheins und sonstige Nebenkosten). Zum Versicherungsentgelt gehört nicht, was zur 
Abgeltung einer Sonderleistung des Versicherers oder aus einem sonstigen in der 
Person des einzelnen Versicherungsnehmers liegenden Grund gezahlt wird (Beispiele: 
Kosten für die Ausstellung einer Ersatzurkunde, Mahnkosten).

X. Strafgesetzbuch (StGB)
Erpressung
§ 253. (1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch 
dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder ei-
nen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des 
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.

Betrug
§ 263. (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch 
Vorspielung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen 
einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren.
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.
(5) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren konkreten 
Versicherungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Allgemeine Versicherungs-
bedingungen für die Wohngebäudeversicherung, gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen. Damit Sie 
umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Wohngebäudeversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden an Ihrem 
Gebäude.

 Was ist versichert ?

Versichert sind Ihr Gebäude, das Gebäudezubehör, die 
Gebäudebestandteile und unmittelbar an das Gebäude 
anschließende Terrassen.

Versicherte Gefahren

✔  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

✔ Leitungswasser;
✔ Naturgefahren wie Sturm und Hagel;
✔  Weitere Naturgefahren, soweit diese gesondert vereinbart 

sind. Das sind die Elementargefahren Überschwemmung, 
Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen und Vulkanausbruch.

Versicherte Schäden
✔  Sachschäden durch Zerstörung, Beschädigung oder 

Abhandenkommen der versicherten Sachen infolge 
eines Versicherungsfalls;

✔ Mietausfall infolge eines Versicherungsfalls.

Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls not-
wendigen und tatsächlich angefallenen
✔ Schadenabwendungs- und -minderungskosten;
✔ Aufräumungs- und Abbruchkosten;
✔ Bewegungs- und Schutzkosten;
✔  Aufwendungen für notwendige Mehrkosten durch 

behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
✔  Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalls.

Versicherungswert und Versicherungssumme
Folgende Versicherungswerte können vereinbart werden:
✔ Gleitender Neuwert
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 
sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schät-
zung eines Bausachverständigen festgesetzt wird.

 Was ist nicht versichert ?

✘  Nicht versichert sind Solar- und Photovoltaik- anlagen 
sowie deren zugehörige Installationen (z. B. Solarmo-
dule-Montage- rahmen, Befestigungselemente, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verka-
belung), sofern kein besonderer Versicherungsschutz 
beantragt wurde.

✘  In das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber 
ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder ein 
Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
über- nommen hat und für die er die Gefahr trägt.

  Gibt es Einschränkungen beim  
Versicherungsschutz?

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versiche-
rungsschutz eingeschränkt sein kann. In jedem Fall vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z. B.:

! Krieg;

! Kernenergie;

! Schwamm;

! Sturmflut;

! Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden.
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 Wo habe ich Versicherungsschutz?

  Sie haben Versicherungsschutz für das im Versicherungsschein bezeichnete Gebäude (Versicherungsort).

 Welche Pflichten habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

 Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.

 Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.

 Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

 Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an.

  Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich, den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 
Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

 Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Beitragsrechnung zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das vierteljährlich, 
halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto 
einzuziehen.

 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Ausnahme: 
Sie oder wir haben den Vertrag fristgerecht gekündigt.

 Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum 31.12. jedes Verlängerungs-
jahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.
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Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen
–	Fassung	1/	2019	–	(VGB	2019	mit	dem	Komfort-Plus-Schutz	der	Neuendorfer	Brand-Bau-Gilde)

Abschnitt A
§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall),  

generelle Ausschlüsse
§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
§ 3 Leitungswasser
§ 4 Sturm, Hagel
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
§ 7 Versicherte Kosten / Mehrleistungen
§ 8 Mehrkosten
§ 9 Mietausfall, Mietwert, Hotelkosten
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
§ 11  Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden  

Neuwertversicherung, Unterversicherung
§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung
§ 13 Entschädigungsberechnung
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16  Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten  

des Versicherungsnehmers vor und nach dem  
Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

Abschnitt B
§ 19  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  

oder seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

§ 20  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des  
Einmal- oder Erstbeitrages

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages
§ 22 Folgebeitrag
§ 23 Lastschriftverfahren
§ 24 Ratenzahlung
§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 26 Beitragsänderung
§ 27 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 28 Gefahrerhöhung
§ 29 Überversicherung
§ 30 Mehrere Versicherer
§ 31 Versicherung für fremde Rechnung
§ 32  Kosten für die Abwendung, Minderung und  

Ermittlung des Schadens
§ 33 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 34 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 35  Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen /  

grobe Fahrlässigkeit
§ 36 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 37 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 38 Repräsentanten
§ 39 Verjährung
§ 40 Zuständiges Gericht
§ 41 Anzuwendendes Recht
§ 42 Bedingungsanpassung

Abschnitt A

§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden  
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall
 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
  aa)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall oder Absturz von unbemann-
ten Flugkörpern

  bb) Leitungswasser
  cc)  Sturm, Hagel
  zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.

2. Ausschluss Krieg und Kernenergie
 a) Ausschluss Krieg
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand.

 b) Ausschluss Kernenergie
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Luftfahrzeuge, unbemannte Flugkörper

1. Versicherte Gefahren und Schäden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
 a) Brand

 b) Blitzschlag
 c) Explosion, Implosion
 d) Rauch-, Ruß- und Verpuffungsschäden
 e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
 f)  Anprall oder Absturz von unbemannten Flugkörpern zerstört oder beschädigt 

werden oder abhanden kommen.

2. Brand
  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist 

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nutzwär-
meschäden gelten als mitversichert.

3. Blitzschlag
 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
  Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 

sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.

  Ersatz wird auch geleistet für Überspannungsschäden an versicherten elektrischen 
Geräten und Einrichtungen, die infolge atmosphärischer Elektrizität durch Induktion, 
Influenz oder Blitzstromwanderwellen entstehen. Die Entschädigung hierfür ist auf 
die Versicherungssumme begrenzt.

4-1. Explosion
  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-

hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
  Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine 

Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich 
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im 
Inneren eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 
so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.
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4-2. Implosion
  Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers 

durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

7. Nicht versicherte Schäden
  Nicht versichert sind 

ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben.

§ 3 Leitungswasser
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren
  aa)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen 

Schläuchen,
  bb)  der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder 

Solarheizungsanlagen,
  cc)  von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagensofern diese Rohre nicht Be-

standteil von Heizkesseln, Boilern oder ver-gleichbaren Anlagen sind.
 b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
  aa)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B.Wasser- und 

Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche,

  bb)  Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warm-wasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

 c) Abwässerschäden durch Rückstau sind mitversichert.
  Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlichder Bodenplatte. 
  Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Ge-

bäudes.
  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationenunterhalb 

der Bodenplatte nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
  Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 

frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserver-
sorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen soweit

 a)  diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und
 b)  die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück und außerhalb des Versiche-

rungsgrundstückes befinden und
 c)  der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
  Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohrender Wasser-

versorgung außerhalb versicherter Gebäude, soweit diese Rohre der Entsorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. Dies gilt nicht für Rohre, die ausschließ-
lich gewerblichen Zwecken dienen. Die Entschädigung in der gleitenden Neuwertver-
sicherung ist je Versicherungsfall auf 1% des Versicherungswertes 1914, multipliziert 
mit dem zum Zeitpunkt des Schadens für den Vertrag geltenden Baukostenfaktors, 
begrenzt. Bei Neuwert oder Zeitwertsumme auf 1% der Versicherungssumme.

3. Nässeschäden
  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestim-

mungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen.

  Das Leitungswasser muss unmittelbar aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und 
Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem 
verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Ein-
richtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen oder 
Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Was-
serbetten und Aquarien ausgetreten sein.

  Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
  aa) Regenwasser aus Fallrohren,
  bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 
  cc) Schwamm,
  dd)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder 

Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen 
Rückstau,

  ee)  Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
  ff)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die 

Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,
  gg)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturzeines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
  hh)  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines 

Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an dem versicherten Gebäude oder an derSprinkler- oder Berieselungsanlage.

  ii) Sturm, Hagel.
  jj) schadhafte bzw. nicht fachgerechte Versiegelung an sanitären Einrichtungen
 b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an 

Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder 
Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

5. Leckortungskosten
  Der Versicherer übernimmt die entstandenen Kosten einer Leckortung auch dann, 

wenn durch die Ortung festgestellt wird, dass kein versichertert Rohrbruch/Schaden 
vorliegt.

  Voraussetzung ist, dass die Beauftragung des Leckortungsbetriebes mit dem Versi-
cherer abgestimmt wurde.

§ 4 Sturm, Hagel
1. Versicherte Gefahren und Schäden
  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder be-

schädigt werden oder abhanden kommen
 a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sa-

chen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen befinden;
 b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-

stände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen
 d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die 

mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind;

 e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-
stände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Be-

aufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).
  Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unter-

stellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
 a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an 

Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder dass

 b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes 
oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder 
mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-
den sein kann.

3. Hagel
 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
  aa) Sturmflut;
  bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsge-

mäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen 
Gebäudeschaden darstellen;

  cc)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer 
Teile oder Ladung;

  dd)  weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

 b) Nicht versichert sind Schäden an Laden- und Schaufensterscheiben.

§ 5  Versicherte und nicht versicherte  
Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
 a)  Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ih-

ren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an 
das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Versicherungsgrundstück. Weiteres Zubehör sowie sonstige Grund-
stücksbestandteile auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück 
(Versicherungsgrundstück) sind bis zu einer Summe von 5.000,00 Euro beitrags-
frei mitversichert (freistehende Nebengebäude, Garagen, Gartenhäuser und Car-
ports sind gesondert zu versichern).

 b) Regenerative Energieversorgung
   Zu den versicherten Sachen gehören auch Photovoltaikanlagen sowie sonstige 

Anlagen der regenerativen Energieversorgung auf der Grundlage von Solarther-
mie oder oberflächennaher Geothermie oder einer sonstigen Wärmepumpen-
anlage. Dazu zählen auch die zugehörigen Installationen, wie z.B. Solarmodule, 
Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wech-
selrichter und Verkabelung.

   Es besteht hierfür nur Versicherungsschutz sofern diese im Versicherungsschein 
aufgeführt sind.

 c) Ladestation für Elektrofahrzeuge
   Die Ladestation für Elektrofahrzeuge, die fest mit dem versicherten Gebäude 

oder dem Versicherungsgrundstück verbunden ist, gilt als mitversichert.
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2. Definitionen
 a)  Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bau-

werke, die der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und ge-
gen äußere Einflüsse schützen können.

 b)  Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre 
feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren haben. Dazu 
gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude 
raumspezifisch geplant und gefertigt sind.

 c)  Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder 
außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegen-
den Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör 
gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versiche-
rungsgrundstück.

 d)  Als Grundstücksbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versiche-
rungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

 e)  Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke auf dem das ver-
sicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein 
Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch 
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein be-
zeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse
  Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausge-

tauschte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten be-
schafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige 
Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
1.  Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versiche-

rer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leis-
tungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern 
wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen.

  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat 
dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

2.  Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch 
insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, 
sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftli-
chen Eigentums verwendet wird.

  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist ver-
pflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3.  Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten / Mehrleistungen
1. Versicherte Kosten
 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
 a)  Aufräum- und Abbruchkosten
   für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräu-

men und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten,

 b) Bewegungs- und Schutzkosten
   d. h. Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder 

Wiederbeschaffung von versicherten Sachen und von Sachen, welche durch ei-
nen anderen Vertrag gegen die selbe Gefahr versichert sind, andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen. Bewegungs- und Schutzkosten 
sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen oder 
sonstigen Sachen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen.

  Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß 1a) und b) ist auf 100 % der Versi-
cherungssumme begrenzt.

2. Einbruch
  Versichert sind Kosten für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fens-

tern, (ausgenommen Schaufensterverglasungen) Rollläden und Schutzgittern eines 
versicherten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbe-
fugter Dritter

 a)  in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge eingedrungen ist.

 b)  versucht, durch eine Handlung gem. Ziffer 1a in ein versichertes Gebäude einzu-
dringen.

  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 100% der Versicherungssumme  
begrenzt.

  Es besteht hierfür kein Versicherungsschutz sofern eine Hausratversicherung vor-
handen ist.

3. Diebstahl
  Es besteht Versicherungsschutz bei Diebstahl von außen am Gebäude angebrach-

ten Sachen (z. B. Dachrinne, Briefkasten, Sat-Schüssel) bis 2.500,00 Euro.

4. Vandalismus
 Als Vandalismus gilt jede vorsätzliche, unmittelbare Beeinträchtigung,
  z.B. Graffiti (Verunstaltung durch Farben und Lacke), Beschädigung und Zerstörung 

von versicherten Gebäuden durch unbekannte Dritte, soweit der Schaden an ein-
wandfrei beschaffenen Gebäuden verursacht wurde. Nicht mitversichert sind Graffi-
tischäden am Zubehör.

  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die vom Versicherungsnehmer 
selbst verursacht worden sind.

  Die Höchstentschädigung für Vandalismus, insbesondere Graffitischäden beträgt 
2.500,00 Euro.

5. Dekontaminierungsschäden
  In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäude 

Versicherungsbedingungen sind Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination nach einem ersatzpflichti-
gen Feuerschaden aufwenden muss, bis zu einer Höhe von 100 % der Versiche-
rungssumme mitversichert, um Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten 
Grundstücks zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutau-
schen;

  den Aushub in die nächstgelegene Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten.

  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

  Dekontaminierungskosten gelten nicht als Aufräumungskosten im Sinne dieser Ver-
sicherungsbedingungen.

6. Rückreisekosten aus dem Urlaub
  Ersetzt werden die Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines er-

heblichen Versicherungsschadens (Schadenhöhe mindestes 10.000,00 Euro) vorzei-
tig seine Urlaubsreise abbricht, weil die Anwesenheit am Schadensort erforderlich 
ist. Die Notwendigkeit ist mit dem Versicherer vor Beginn der Rückreise abzustim-
men.

  Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers 
von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von maximal 8 Wochen.

  Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend 
dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadensort.

7. Entfernung umgestürzter Bäume
  Soweit durch Blitz gemäß § 2 Nr., 3 oder durch Sturm gemäß § 4 Nr. 2 Bäume so 

auf dem Versicherungsgrundstück (-ort) umstürzen oder derart beschädigt werden, 
dass sie das versicherte Gebäude beschädigt haben, ersetzt der Versicherer auch 
die notwendigen Kosten für die Entfernung, den Abtransport und die Entsorgung.

  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 1% der Versicherungssumme 
begrenzt.

8. Rohbau
  Im Bau befindliche Gebäude und die zu seiner Errichtung notwendigen, auf dem 

Baugrundstück befindlichen Baustoffe sind während der Zeit des Rohbaus bis zur 
bezugsfertigen Herstellung, längstens bis zum Ablauf von 24 Monaten nach Ver-
tragsbeginn prämienfrei gegen die Feuer- und Sturmgefahr versichert. Sollte die 
Sturmgefahr bereits über einen gesonderten Bauleistungsvertrag versichert sein, so 
entfällt der kostenlose Einschluß der Sturmgefahr.

9. Armaturen
  Nach einem ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden werden auch Bruchschäden 

an Armaturen (Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsver-
schlüsse und dergleichen) bis 300,00 Euro entschädigt. Ausgenommen sind Bruch-
schäden an bereits defekten Armaturen.

10. Wasserverlust/Gasverlust und Verlust von sonstigen Medien
   Der Versicherer ersetzt die in Folge eines ersatzpflichtigen Leitungswasserscha-

dens entstandenen Kosten durch Wasser- und / oder Gasverlust, sowie die Kosten 
durch den Verlust von sonstigen Medien (Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel sowie 
sonstige wärmetragenden Flüssigkeiten).

  Die Entschädigung ist auf 1.000,00 Euro je Schadenfall begrenzt.

11. Seng- und Schmorschäden
  Sengschäden gelten als mitversichert bis zu 500,00 Euro.

12. Bruchschäden an Gasleitungen
   Wir ersetzen die Kosten für die Beseitigung von Bruchschäden an innerhalb und 

außerhalb des Gebäudes befindlichen Gasleitungen, für die der Versicherungs-
nehmer die Gefahr trägt. Undichtigkeiten ohne Rohrbruch sind nicht versichert.

13. Fahrzeuganprall
  Schäden an versicherten Sachen, die durch Anprall von Schienen- oder Straßen-

fahrzeugen zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses 
abhanden kommen.

  Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
diese nicht vom Versicherungsnehmer betrieben werden.

  Die Höchstentschädigung ist in Fällen des Anpralls auf maximal 5.000,00 Euro  
begrenzt.
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14. Innenliegende Regenfallrohre
  Es werden Frost- oder sonstige Bruchschäden an innenliegenden Regenfallrohren 

ersetzt. Die Schadstelle muss sich innerhalb des Mauerwerkesbefinden. Die Ent-
schädigungshöhe ist auf 2.500,00 Euro begrenzt.

 Der Folgeschaden ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

15. Rauchmelderfehlalarm
  Es werden Gebäudebeschädigungen durch Feuerwehr oder Polizei nach Rauchmel-

derfehlalarm bis 2.500,00 Euro entschädigt.

16. Innere Unruhen, Streik und Aussperrung
 Versichert sind Schäden an versicherten Sachen durch
 a) Innere Unruhen einschließlich der Wegnahme von Sachen bei Plünderungen
 b) unmittelbare Handlungen streikender oder ausgesperrter Arbeitnehmer.
  Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund 

öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.

17. Sicherungs- und provisorische Reparaturkosten
  Versichert sind die Kosten, wenn zum Schutz versicherter Sachen nach einem Versi-

cherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Sicherungsein-
richtungen Öffnungen vorläufig verschlossen werden müssen (z.B. Notverschalung, 
Notverglasung) oder versicherte Sachen beschädigt wurden und eine endgültige 
Reparatur noch nicht möglich ist.

18. Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen
  Versichert sind die Kosten, wenn eine Gefahr aufgrund eines Versicherungsfalles 

innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung 
Sie aufgrund gesetzlicher und öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet sind.

19. Handwerker- und Dienstleisterservice
  Wir vermitteln aufgrund eines Versicherungsfalls oder aus einem sonstigen Grund 

geeignete Unternehmen in Ihrer Umgebung:
 a)  Handwerker, wie Tischler, Dachdecker, Glaser, Maler, Raumausstatter, Fernseh-/

Rundfunktechniker, Elektro-, Gas- und Wasserinstallateure
 b)  Dienstleister, wie Notfalldienste (z.B. Schlüssel- oder Rohrreinigungsdienst), 

Wach-/Sicherheitsdienste, Haus-/Wohnungshüter, Brand-/Wassersanierer, Rei-
nigungsspezialisten, Experten für Alarmanlagen/Stahlschränke, Hotels, Möbelpa-
cker und Speditionen

  Kosten für Leistungen, die über die unmittelbare Unterstützungs- und Vermitt-
lungstätigkeit hinausgehen (z.B. Leistungen eines vermittelten Handwerkers oder 
Dienstleisters), werden von uns nur übernommen, wenn hierauf ein entsprechen-
der Anspruch aufgrund eines Versicherungsfalles besteht.

20. Kosten für die Neueinstellung von Antennen und Satellitenschüsseln
  Der Versicherer ersetzt die Kosten, die dadurch entstehen, dass Antennen und Sa-

tellitenschüsseln durch eine mitversicherte Gefahr so verstellt wurden, dass eine 
Neueinstellung erforderlich ist. Diese Kosten werden nur erstattet, soweit die Neu-
einstellung nachweislich durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurde.

§ 8 Mehrkosten
1. Beschreibung der versicherten Leistung
 a)  Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Ver-

änderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), 
die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnah-
me am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind.

 b)  Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen 
aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle er-
folgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu erset-
zen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

 c)  Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden be-
troffenen Gebäudeteile.

 d)  Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis 
des versicherten Zeitwerts zum aktuellen Neubauwert erstattet.

 e)  Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen durch Beschränkung der vorge-
nannten Art, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren Ursache 
in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen Wie-
derherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung 
besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederher-
stellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei 
unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären.

  Die Entschädigung der notwendigen Mehrkosten gemäß § 8 Abs. 1a) bis 1e) ist auf 
100% der Versicherungssumme begrenzt.

2. Definitionen
  Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz des Aufwan-

des für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand zum Zeit-
punkt der Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entste-
hen wird.

3. Ausschlüsse
 a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von
  aa) Betriebsbeschränkungen,
  bb) Kapitalmangel,
  cc)  behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles 

erteilt wurden,
  dd)  behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es untersagen, verwert-

bare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen zu verwerten.
 b)  Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze 

und Verordnungen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz au-
ßer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, 
so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz 
umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen entsprechenden Ver-
waltungsakt erlassen hat.

§ 9 Mietausfall, Mietwert, Hotelkosten
1. Mietausfall, Mietwert
 Der Versicherer ersetzt wahlweise
 a)  den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von 

Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der 
Miete ganz oder teilweise zu verweigern,

 b)  den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden 
sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar ge-
bliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

  In den ersten 21 Tagen ersetzt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les anstatt des ortsüblichen Mietwertes die Kosten für Hotel- oder ähnliche Unter-
bringung bis zu einem Betrag von maximal 200,00 Euro pro Tag, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist und sofern die sonstigen Voraussetzungen für den Ersatz 
des ortsüblichen Mietwertes vorliegen. Nicht versichert sind Nebenkosten, z.B. Früh-
stück,Telefon-, Beförderungen- und Transportkosten.

 c)  Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit
 a)  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räu-

me wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 24 Monate seit dem Eintritt des 
Versicherungsfalles.

 b)  Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungs-
nehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
1. Vereinbarte Versicherungswerte
  Als Versicherungswert kann der gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder 

der gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der gemeine Wert 
Anwendung finden, wenn die versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der 
Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.

 a) gleitender Neuwert
   Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes ausge-

drückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, 
Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektenge-
bühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

   Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an 
(§ 12 VGB). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsübli-
chen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 b) Neuwert
   Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert be-

misst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören 
auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

 c) Zeitwert
   Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b) abzüglich 

der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.
  d) gemeiner Wert
   Der gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das 

Altmaterial.
   Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und 

ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist der 
Versicherungswert lediglich der gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht 
mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme
 a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.
 b)  Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsneh-

mer die Versicherungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen.
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 c)  Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des 
Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

 d)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht 
dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (§ 11 VGB).

§ 11  Ermittlung der Versicherungssumme in 
der gleitenden Neuwertversicherung, 
Unterversicherung

1.  Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung
  Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (§ 10 VGB) zu er-

mitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme 
„Wert 1914“).

  Gebäude werden durch die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde von einem Bausachverstän-
digen kostenlos und nach den Bestimmungen der Satzung verbindlich eingeschätzt.

  Die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde leistet höchstens eine Entschädigung bis zu dem 
je Position verbindlich vereinbarten und festgesetzten Versicherungswert 1914 (M), 
multipliziert mit dem zum Zeitpunkt des Schadens für den Vertrag geltenden Bau-
kostenfaktor.

 Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
 a)  sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachver-

ständigen festgesetzt wird,
 b)  der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen 

Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet,
 c)  der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung 

des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versi-
cherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht
 a)  Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart, 

nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietaus-
fall) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).

 b)  Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und sei-
ner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertrag-
sabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu 
niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Regelungen über die Anzei-
gepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsan-
passung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbar-
ter Versicherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln 
der Unterversicherung leistungsfrei sein.

 c)  Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungs-
summenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch 
wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Veränderung dem 
Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsüb-
liche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden 
Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12  Beitrag in der gleitenden Neuwert- 
versicherung und deren Anpassung

1. Berechnung des Beitrages
  Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme „Wert 

1914“, der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a).
  Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des ver-

einbarten Grundbeitrages 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 
dem Beitragssatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung des Beitrages
 a)  Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungs-

schutzes (§ 10 Nr. 1 a VGB) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des Anpas-
sungsfaktors.

 b)  Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines 
jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres 
veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des 
Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung 
wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnin-
dexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet.

   Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und ge-
rundet.

   Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine hö-
here Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

 c)  Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrages innerhalb eines 
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors 

zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. 
Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (§ 10 Nr. 1 b VGB) in Kraft, 
und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich 
aus der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des Baupreisin-
dexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

  In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr.
   Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssum-

me wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

§ 13 Entschädigungsberechnung
1.  In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung ist im 

Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung
 a)  bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Ge-

bäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions-
und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwen-
digen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch 
die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Ver-
sicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei 
Eintritt des Versicherungsfalles.

 d) Restwerte werden angerechnet.

2.  In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Ent-
schädigungsberechnung

 a)  bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ab-
züglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung,

 b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendi-
gen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die 
Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert 
bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum 
Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Ab-
nutzung.

 d) Restwerte werden angerechnet.

3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert
  Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, wer-

den versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises 
ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten
  Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis 

tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen.

5. Mietausfall
  Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der 

vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer
 a)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteu-

erabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehr-
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

 b)  Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (§§ 7 und 8 VGB) und 
versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (§ 9 VGB) gilt a) entsprechend.

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung
  In der gleitenden Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den 

Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil), nur soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles nachgewiesen hat, dass er den bisher gezahlten Entschädi-
gungsbetrag verbaut hat und weiter sichergestellt hat, dass der Neuwertanteil ver-
wendet wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wieder herzustellen oder wieder zu beschaffen.

  Unterbleibt die Wiederherstellung innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem 
Schadenfall, gleichviel aus welchem Grunde, oder erklärt der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer vor Ablauf dieser Frist schriftlich, dass er nicht wieder herstellen wol-
le, so besteht endgültig kein Anspruch mehr auf den Neuwertteil der Entschädigung.

  Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), b) und c) 
abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles 
an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Ent-
schädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 
versicherten Sachen verwendet.
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8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
  In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte 

Sachen (§ 5 VGB), versicherte Kosten (§§ 7 und 8 VGB) und versicherten Mietausfall (§ 
9 VGB) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Schadenabwen-
dungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind, werden unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
  Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der gleiten-

den Neuwertversicherung (§ 10 Nr. 1 a VGB) ohne Vereinbarung eines Unterversi-
cherungsverzichts, in der Neuund Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung 
zum gemeinen Wert (§ 10 Nr. 1 b-d VGB) niedriger als der Versicherungswert der 
versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis 
Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert 
mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechen-
des gilt für die Berechnung versicherter Kosten (§§ 7 und 8 VGB) und versicherten 
Mietausfalles (§ 9 VGB).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 

Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
    Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 

Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, 
nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis 
geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt 
hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) ge-

leisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-

hende Zinspflicht besteht:
 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem 

Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat.

 c)  Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins gemäß §§ 288, 
247 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu 

berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsneh-

mer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
 c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über 

die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
  Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens durch Sachverständige festge-
stellt wird. Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können ein Sachverstän-
digenverfahren auch durch einseitige Erklärung verlangen.

2. Weitere Feststellungen
  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellun-

gen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die 
ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch 
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versi-

cherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommen-
den Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
 d)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten 

Mietausfall bzw. Mietwert;
 e)  den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein 

Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung
  Die Sachverständigen übermitteln die Feststellungen beider Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen ge-
zogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertrags-
parteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung.

  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei-
dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
  Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen selbst.
  Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000,00 Euro übersteigt, ersetzt der 

Versicherer 80%, maximal 10.000,00 Euro, der durch den Versicherungsnehmer zu 
tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt.

§ 16  Vertraglich vereinbarte, besondere Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers 
vor und nach dem Versicherungsfall,  
Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
  Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer
 a)  die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtun-

gen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand 
zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen;

 b)  nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig 
zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten;

 c)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies 
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist 

der Versicherer unter den in § 27 VGB beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
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§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 28 VGB kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird,
c)  an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das 

Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbe-
nutzbar machen,

d)  in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird,
e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
 a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

 b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Ein-
trittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, 
wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
 a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

   Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer alleine für die Zah-
lung des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
 a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich 

in Textform anzuzeigen.
 b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B

§ 19  Anzeigepflicht des Versicherungsneh-
mers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-

cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
 a) Vertragsänderung
   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 

hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 
% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann 

der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grober 
Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig 

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 

Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung
   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-

ten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur Kündigung (2 c) 

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das 
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) stehen 

dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind 

bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 

Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 20  Beginn des Versicherungsschutzes,  
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Einmal- oder  
Erstbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu 

dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
  Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 be-
stimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.
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3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
  Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-

ligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
  Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 

nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

 

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer
  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des 

dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger
  Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des 

Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Ge-
fahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines 
Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Mo-
nat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, 
zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypo-
thek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt 
hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

6. Wegfall des versicherten Interesses
  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Ver-

trag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 22 Folgebeitrag
1. Fälligkeit
 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-

rungsperiode fällig.
 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der 

Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung 

eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffor-
derung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungs-
fall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung 
über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 23 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
  Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, 

trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln.

  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 24 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden 
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Ver-
zug gerät.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz
 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-

rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und feh-
lendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den 
für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
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   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 26 Beitragsanpassung
1.  Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Beiträge für Versiche-

rungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang anzu-
passen, wenn die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die 
Beitragseinnahmen ohne Versicherungsteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, 
überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der 
Versicherungstechnik sind anzuwenden.

2.  Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Beitrages nicht überschreiten. Der 
geänderte Beitrag darf den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag für 
neu abgeschlossene Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und glei-
chem Deckungsumfang nicht übersteigen.

3.  Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres in Kraft. Der Versicherer teilt dem Versicherungsnehmer die Anpassung der 
Beiträge spätestens einen Monat vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit. In der 
Mitteilung ist der alte und neue Beitrag gegenüberzustellen und der Versicherungs-
nehmer über dessen Kündigungsrecht nach § 18 Nr. 4 zu belehren.

4.  Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen.

§ 27 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
  aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten 

Sicherheitsvorschriften (§ 16 VGB),
  bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.
 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahr-
lässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls  

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 

hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung, soweit 

für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder 
die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen 
in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann;

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2a) ebenfalls zu erfüllen, soweit 
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 28 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung
 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat (§ 17 VGB).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-
lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
 a) Kündigungsrecht des Versicherers
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2a), kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

   Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

 b) Vertragsänderung
   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 

eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. Erhöht sich die Prämie 
als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 er-

löschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 
nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

 



24

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 

ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 29 Überversicherung
1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, 

so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wir-
kung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2.  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 30 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 

verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 19 VGB beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leis-
tungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und 

übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für 
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträ-
ge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versi-
cherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 31 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 

das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer 

den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-

cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Ver-
trag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 
Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 32  Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 d)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
 a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Koste-
nersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 33 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden er-
setzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
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§ 34 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Ver-

sicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist vom Versicherungsnehmer in Text-
form zu erklären, vom Versicherer in Schriftform. Sie muss der anderen Vertrags-
partei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versi-

cherungsnehmer wirksam.

§ 35  Wegfall der Entschädigungspflicht aus 
besonderen Gründen

1. Vorsätzliche Herbeiführung des Versicherungsfalles
  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der 

Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsat-

zes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Her-
beiführung des Schadens als bewiesen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsneh-

mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

3. Grobe Fahrlässigkeit
  Die Entschädigung bei Schäden, welche der Versicherungsnehmer grob fahrlässig 

herbeiführt, wird nicht gekürzt. Die laut § 16 geltenden Sicherheitsvorschriften sind 
jedoch einzuhalten.

§ 36  Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderungen

1. Form
  Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht et-

was anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften bzw. Namensänderung
  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewer-

bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 37 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abge-

gebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,
 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Ver-

sicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

§ 38 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsen-
tanten zurechnen lassen.

§ 39 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist 
ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 40 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 

neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 

den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 41 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 42 Bedingungsanpassung
a)  Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versicherungsverträge 

geändert, ergänzt oder ersetzt werden,
–  wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese Bedingungen 

betrifft oder auf der diese beruhen,
–  bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder geänderten 

höchstrichterlichen Rechtsprechung,
– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt oder
–  wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese Bedingungen 

durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und 
den Versicherer zur Abänderung auffordert

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertragslücke 
entstanden ist und das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht 
unbedeutendem Maße gestört wird.
Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
– Umfang des Versicherungsschutzes;
– Deckungsausschlüsse und
– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
b)  Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als einzelne Re-

gelung und im Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung.

c)  Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den Versicherungs-
nehmern schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu er-
läutern. Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird er 
bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten 
die Änderungen nicht in Kraft.

§ 43 Leistungsverbesserung
Im Rahmen der Innovationsklausel werden ständige Leistungsverbesserungen zum 
Vorteil des Versicherungsnehmers „ohne” Mehrbeitrag geändert.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1.   Versicherte Gefahren und Schäden – Brand, Blitzschlag, Explosion, 

Luftfahrzeuge
 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
 a) Brand;
 b) Blitzschlag;
 c) Explosion;
 d)  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung zer-

stört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand
  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist 

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
  Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 

sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.

  Ersatz wird auch geleistet für Überspannungsschäden an versicherten elektrischen 
Geräten und Einrichtungen, die infolge atmosphärischer Elektrizität durch Induktion, 
Influenz oder Blitzstromwanderwellen entstehen. Die Entschädigung hierfür ist auf 
die Versicherungssumme begrennzt.

4. Explosion
  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-

hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

  Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine 
Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich 
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im 
Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 
so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

 Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden
 Nicht versichert sind
 a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;
 b) Sengschäden;
 c)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum 

auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

 d)  Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem 
Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausge-
setzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

 e)  Solar- und Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. B. So-
larmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regel-
technik, Wechselrichter und Verkabelung), sofern für die Anlagen kein besonderer 
Versicherungsschutz beantragt wurde.

 f)  In das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die 
ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernom-
men hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung über 
die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

   Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht, soweit diese Schäden Folge 
eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

6. Schäden durch Stromschlag
  Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schäden an versicherten Tieren durch 

Stromschlag.
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§ 2  Ausschlüsse Krieg, 
Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
 a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
 b) beweglichen Sachen.
  Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich 

ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude
  Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen
 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
 a) Eigentümer ist;
 b)  sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum 

Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
 c) sie sicherungshalber übereignet hat.
  Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Ver-

sicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat 
und für die er das Risiko trägt.

4. Fremdes Eigentum
 Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nicht versichert.

5. Versicherte Interessen
  Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentü-

mers und des Versicherungsnehmers.
  In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das 

Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
 a)  Bargeld und Wertsachen (Urkunden z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapie-

re, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sa-
chen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen, 
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge);

 b) Geschäftsunterlagen;
 c) Modelle, Muster;
 d)  Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
 e) Hausrat aller Art;
 f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
 g) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
 h)  Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebunde-

ne, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme
1. Schaden am Datenträger
  Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, 

wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger 
(Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2.  Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind

  Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
digen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, 
für deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.

  Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme 
sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende 
Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware
  Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten 

Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der 
zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme
  Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position 

Geschäftsunterlagen.
  Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogram-

me, individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion 
einer versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Da-
tenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse
 a)  Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-

rungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind 
oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

 b)  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschä-
digung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. 
B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5  Aufräumungs- und Abbruchkosten,  
Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten 
von Geschäftsunterlagen

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Un-
terversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Aufwendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
Bei Gebäudeschäden ist die Entschädigungshöhe begrenzt auf 10.000,- E, sofern kein 
gesonderter Versicherungsschutz beantragt wurde.
Bei Inventarschäden ist die Entschädigungshöhe auf 100 % der Gesamtinventarversi-
cherungssumme begrenzt.

1. Aufräumungs- und Abbruchkosten
  Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der 

Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfah-
ren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das 
Ablagern oder Vernichten.

2. Feuerlöschkosten
  Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbe-

kämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter 
Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen 
zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

  Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der 
Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte.

3. Bewegungs- und Schutzkosten
  Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 

zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sa-
chen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

  Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Re-
montage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
  Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die inner-

halb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung 
von Geschäftsunterlagen anfallen.



29

§ 6 Versicherungsort
1. Örtlicher Geltungsbereich
 a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
   Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder 

unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort ent-
fernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang be-
schädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

 b)  Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder 
Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
  Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in 

den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen
  Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in ver-

schlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.
  Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger 

vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze versichert.

§ 7  Versicherungswert und  
Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden
 a) Versicherungswert von Gebäuden ist
  aa)  der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich  

Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.
  bb)  der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 

Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;
    Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug ent-

sprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
  cc)  der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dau-

ernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; 
eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für sei-
nen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr 
zu verwenden ist;

    Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis 
für das Gebäude oder für das Altmaterial.

 b)  Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, 
ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß 
Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert 
gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen
 a)  Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrich-

tung ist der
  aa)  Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen glei-

cher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu 
herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag;

  bb)  der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 
Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;

    Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch 
einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad 
bestimmten Zustand.

  cc)  der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb 
des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

    Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis 
für die Sache oder für das Altmaterial.

 b)  Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sa-
chen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maß-
gebend ist der niedrigere Betrag.

   Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei 
nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis 
der fertigen Erzeugnisse.

 c)  Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und 
Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sa-
chen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt ab-
gelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten 
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc).

3. Umsatzsteuer
  Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Um-

satzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme
 a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer im Einzelnen vereinbarte Betrag,der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 
und 2 entsprechen soll.

 b)  Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-
sen.

 c)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht 
dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung (§ 8, Nr. 
5) zur Anwendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung
 Der Versicherer ersetzt
 a)  bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen 

Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;
 b)  bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstande-
nen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 
Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versiche-
rungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

 Restwerte werden angerechnet.
  Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes ver-

einbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schaden-
aufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.

  Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders verein-
bart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens sowie für die Bestimmungen über die Kosten 
der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

  Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders 
vereinbart ist.

2. Neuwertschaden
  Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf 

den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), ei-
nen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

 a)  Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an 
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;

 b)  Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in 
gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach 
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauch-
ter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft 
werden, wenn deren Betriebs zweck derselbe ist.

 c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden
  Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen ge-

mäß den Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten 
Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch 
die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert
  Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der 
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die 
Wiederherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung
 a)  Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung.
   Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhält-

nis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt:

   Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert.

   Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf 
bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt 
sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.
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 b)  Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.
 c)  Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im An-

schluss von a) und b) anzuwenden.

6. Versicherung auf Erstes Risiko
  Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine 

Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbeteiligung
  Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen
 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
 c)  bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Ver-

sicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer
  Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerab-

zugsberechtigt ist.
  Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der 

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9  Zahlung und Verzinsung der  
Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 

Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
   Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 

Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, 
nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) ge-

leisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-

hende Zinspflicht besteht:
 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem 
Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat.

 c)  Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins gemäß §§ 247, 
288 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht 

zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsneh-

mer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
 c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über 

die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
  Der Versicherer sowie der Versicherungsnehmer können nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

  Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsneh-
mer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellun-

gen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die 

ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen.

   Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch 
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versi-

cherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommen-
den Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
  Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen ge-
zogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertrags-
parteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung.

  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei-
dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
  Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachver-

ständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt.

§ 11  Vertraglich vereinbarte  
Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer:
 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;
 b)  während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine ge-

nügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;
 c)  mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, so-

fern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensi-
cherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall 
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können;

 d)  über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige 
Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen können.
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   Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, 
wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

2. Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheits-

vorschrift gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.

3. Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

 

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge-
fragt hat.
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn von der 
dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, Neu- oder Erweite-
rungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des 
Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht
  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versiche-

rungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Text-
form anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versi-
cherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädi-
gung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen.

  Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zu-
rückzahlen.

  Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen.

  Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, wel-
cher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungs-

nehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
  Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfü-

gung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonsti-
gen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
  Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsneh-

mer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
  Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gel-

ten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 14  Veräußerung der versicherten Sachen 
und deren Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
 a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

 b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, die auf die zur Zeit des 
Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

 c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, 
wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
 a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

   Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung 
des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
 a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüg-

lich in Textform anzuzeigen.
 b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er 
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.

 c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die 
Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zu-
gehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B

§ 15  Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers oder seines Vertreters bis zum  
Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-

cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, wenn nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
 a) Vertragsänderung
   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 

hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

   Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
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Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Ver-

sicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des 
Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig 

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 

Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung
   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-

ten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur Kündigung (2c) 

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

  Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) ste-

hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 

sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be-
rücksichtigen.

  Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 

Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
  Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-

treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 16  Beginn des Versicherungsschutzes,  
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder  
Einmalbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu 

dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
  Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 be-
stimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
  Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-

ligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
  Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 

nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer
  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des 

dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 18 Folgebeitrag
1. Fälligkeit
 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-

rungsperiode fällig.
 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der 

Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung 

eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffor-
derung bestimmen (Mahnung).

   Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem 
auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der 
nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungs-
fall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
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diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
   Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 19 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
  Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, 

trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln.

  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für einen fehlgeschlagenen 
Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 20 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

§ 21  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz
 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-

rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und  
fehlendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den 
für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 22  Obliegenheiten des  
Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall
 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem 

Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:
  aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich (gemäß § 11) 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
  bb)  die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen genannten Obliegenheiten
 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahr-
lässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 

hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für 

ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder 
die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in 
Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann;

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
   Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht.

   Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehende Auskunftsoder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 23 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung
 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat (§ 12).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-
lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.
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2. Pflichten des Versicherungsnehmers
 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
 a) Kündigungsrecht des Versicherers
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

 b) Vertragsänderung
   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 

einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 er-

löschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 
nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 

ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhö-
hung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangt.

§ 24 Überversicherung
1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheb-

lich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird.

  Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 25 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 

verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

  Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungs-
falles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und 

übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für 
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

    Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträ-
ge der Versicherungswert gesunken ist.

   Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsneh-
mer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 26 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 

das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer 

den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-

cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

   Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 
umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
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 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 
Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 27  Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

 d)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder ande-
rer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfelei stung verpflichtet sind, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
 a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Koste-
nersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 28 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, so weit der Versicherer den Schaden er-
setzt.

  Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.

  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 29 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Ver-

sicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss 
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ableh-
nung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versi-

cherungsnehmer wirksam.

§ 30  Wegfall der Entschädigungspflicht aus 
besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
 a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist 

der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vor-

satzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzli-
che Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsneh-

mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 31  Anzeigen / Willenserklärungen /  
Anschriftenänderungen

1. Form
  So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in diesem Vertrag nicht 

etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen 
und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen-
über dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift.

  Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung.
 Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewer-

bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 32 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abge-

gebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte 

Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln.

§ 33 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsen-
tanten zurechnen lassen.
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§ 34 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 35 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 

neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 

den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 36 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 37 Bedingungsanpassung
1.  Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versicherungsverträge 

geändert, ergänzt oder ersetzt werden,
 –  wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese Bedingungen 

betrifft oder auf der diese beruhen,
 –  bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder geänderten 

höchstrichterlichen Rechtsprechung,
 – wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt oder
 –  wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherun-

gen – diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht 
vereinbar beanstandet und den Versicherer zur Abänderung auffordert

  und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertrags-
lücke entstanden ist und das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in 
nicht unbedeutendem Maße gestört wird.

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
 – Umfang des Versicherungsschutzes;
 – Deckungsausschlüsse und
 – Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
2.  Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als einzelne Re-

gelung und im Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung.

3.  Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den Versicherungs-
nehmern schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu er-
läutern. Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei der 
Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Ände-
rungen nicht in Kraft.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Gefahren und Schäden – Sturm und Hagel
  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder be-

schädigt werden oder abhanden kommen
 a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sa-

chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;
 b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-

stände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
 d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die 

mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind;

 e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-
stände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Be-

aufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/ Stunde).
  Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unter-

stellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
 a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an 

Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder dass

 b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes 
oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder 
mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-
den sein kann.

3. Hagel
 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
  aa) Sturmflut;
  bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsge-

mäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen 
Gebäudeschaden darstellen;

  cc)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer 
Teile oder Ladung;

  dd) Lawinen; ee) Erdbeben.
 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
  aa)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in 

diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
  bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen;
  cc)  Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind (z.B. Schilder, 

Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, Antennenanlagen), elektrische 
Freileitungen, einschließlich Ständer und Masten sowie Einfriedungen;

  dd)  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder de-
ren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

  Die unter 4b) aufgeführten Ausschlüsse können gegen Zahlung eines Mehrbeitrages 
versichert werden. An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanla-
gen, Briefkästen und Außenleuchten sind bis zu einer Gesamtsumme bis zu 1.000,- 
Euro mitversichert.

§ 2  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen  
und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Innere Unruhen.
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3. Ausschluss Kernenergie
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
 a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
 b) beweglichen Sachen.
  Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich aus-

schließlich nach den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude
  Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen
 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
 a) Eigentümer ist;
 b)  sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum 

Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
 c) sie sicherungshalber übereignet hat.
  Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Ver-

sicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat 
und für die er das Risiko trägt.

4. Fremdes Eigentum
 Über Nr. 3b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nicht versichert.

5. Versicherte Interessen
  Die Versicherung gemäß Nr. 3b), Nr. 3c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers 

und des Versicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des 
Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
 a)  Bargeld und Wertsachen (Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapie-

re, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sa-
chen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen, 
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge);

 b) Geschäftsunterlagen;
 c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
 d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
 e) Hausrat aller Art;
 f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
 g)  Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebunde-

ne, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.
 h)  Nicht versichert sind Solar- und Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige In-

stallationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung), sofern für die Anla-
gen kein besonderer Versicherungsschutz beantragt wurde.

 i)  Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausge-
tauschte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten 
beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine an-
derweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer 
nachzuweisen.

§ 4 Daten und Programme
1. Schaden am Datenträger
  Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, 

wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger 
(Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2.  Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind

  Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
digen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, 
für deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.

  Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme 
sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende 
Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware
  Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten 

Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der 
zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme
  Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position Ge-

schäftsunterlagen.
  Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, 

individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion ei-
ner versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Daten-
träger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse
 a)  Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-

rungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind 
oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

 b)  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschä-
digung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutzoder vergleichbare Vorkehrungen (z. 
B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. 
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5  Aufräumungs- und Abbruchkosten,  
Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten 
von Geschäftsunterlagen

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unter-
versicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Auf-
wendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 
Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
Bei Gebäudeschäden ist die Entschädigungshöhe begrenzt auf 10.000,- E, sofern kein 
gesonderter Versicherungsschutz beantragt wurde.
Bei Inventarschäden ist die Entschädigungshöhe auf 100 % der Gesamtinventarversi-
cherungssumme begrenzt.

1. Aufräumungs- und Abbruchkosten
  Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Scha-

denstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern 
oder Vernichten.

2. Feuerlöschkosten
  Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbe-

kämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter In-
stitutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur 
Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

  Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der 
Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte.

3. Bewegungs- und Schutzkosten
  Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 

zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

  Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für Deoder Re-
montage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
  Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die inner-

halb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung 
von Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 6 Versicherungsort
1. Örtlicher Geltungsbereich
 a)  Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Diese Be-

schränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem

   Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

 b)  Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder 
Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
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2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
  Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in 

den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen
  Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in 

verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Art.

  Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger 
vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze versichert.

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme
1. Versicherungswert von Gebäuden
 a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
  aa)  der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Ar-

chitektengebühren sowie sonstiger Konstruktions-und Planungskosten;
  bb)  der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 

Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;
    Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug 

entsprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten 
Zustand.

  cc)  der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dau-
ernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart 
ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude 
für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist; Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

 b)  Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, 
ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß 
Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert 
gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen
 a)  Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrich-

tung ist
  aa)  der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie 
neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag;

  bb)  der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 
Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;

    Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch 
einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad 
bestimmten Zustand.

  cc)  der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb 
des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist. Gemeiner Wert ist 
der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder 
für das Altmaterial.

 b)  Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sa-
chen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maß-
gebend ist der niedrigere Betrag.

   Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei 
nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis 
der fertigen Erzeugnisse.

 c)  Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und 
Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sa-
chen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt ab-
gelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten 
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc).

3. Umsatzsteuer
  Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Um-

satzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme
 a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 
und 2 entsprechen soll.

 b)  Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-
sen.

 c)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht 
dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung (§ 8 Nr. 
5) zur Anwendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung
 Der Versicherer ersetzt
 a)  bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen 

Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;
 b)  bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstande-
nen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 
Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versiche-
rungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

 Restwerte werden angerechnet.
  Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes ver-

einbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schaden-
aufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.

  Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders verein-
bart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens sowie für die Bestimmungen über die Kosten 
der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

  Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders 
vereinbart ist.

2. Neuwertschaden
  Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer 

auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), 
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, 
um

  a)  Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an 
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;

 b)  Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in 
gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach 
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauch-
ter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft 
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

 c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden
  Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen ge-

mäß den Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten 
Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch 
die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert
  Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der 
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die 
Wiederherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung
 a)  Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar 

vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der 
Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Ver-
sicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel 
gekürzt:

   Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert.

   Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf 
bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt 
sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

 b)  Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzu-
stellen.

 c)  Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im An-
schluss von a) und b) anzuwenden.

6. Versicherung auf Erstes Risiko
  Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine 

Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbeteiligung
  Die Entschädigung wird je Versicherungsfall und Gebäude um die vereinbarte 

Selbstbeteiligung gekürzt.
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8. Entschädigungsgrenzen
 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
 c)  bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Ver-

sicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer
  Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerab-

zugsberechtigt ist.
  Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der 

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9  Zahlung und Verzinsung der  
Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 

Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
   Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 

Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, 
nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) ge-

leisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-

hende Zinspflicht besteht:
 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem 

Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat.

 c)  Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins gemäß §§ 247, 
288 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht 

zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsneh-

mer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
 c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über 

die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
  Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

2. Weitere Feststellungen
  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellun-

gen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die 

ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverstän-
digen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei 

Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versi-

cherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommen-
den Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
  Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen ge-
zogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertrags-
parteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung.

  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei-
dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
  Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachver-

ständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt.

§ 11  Vertraglich vereinbarte  
Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
 Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:
 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;
 b)  während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine ge-

nügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;
 c)  mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, so-

fern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensi-
cherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall 
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können;

 d)  über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige 
Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen können;

   Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, 
wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.
 e)  die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen 

befinden, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und 
außen an den Gebäuden angebrachte Sachen, stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den 
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen.

2. Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheits-

vorschrift gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.
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3. Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge-
fragt hat.
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn von der 
dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, Neu- oder Erweite-
rungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des 
Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht
  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versiche-

rungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Text-
form anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versi-
cherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädi-
gung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen.

  Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zu-
rückzahlen.

  Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen.

  Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, wel-
cher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungs-

nehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
  Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfü-

gung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonsti-
gen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
  Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsneh-

mer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
  Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gel-

ten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 14  Veräußerung der versicherten Sachen 
und deren Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
 a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

 b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit 
des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

 c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, 
wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
 a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

   Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung 
des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
 a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüg-

lich in Textform anzuzeigen.
 b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B

§ 15  Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers oder seines Vertreters bis zum  
Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-

cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, wenn nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
 a) Vertragsänderung
   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 

hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

   Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Ver-

sicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des 
Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
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   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig 

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 

Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung
   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-

ten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) 

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

  Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht und den Umständen Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) 

stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hinge-
wiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 

sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be-
rücksichtigen.

  Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 

Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
  Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-

treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 16  Beginn des Versicherungsschutzes,  
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung der Einmal- oder  
Erstbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu 

dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
  Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimm-
ten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
  Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-

ligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
  Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 

nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer
  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlos-

sen.

2. Stillschweigende Verlängerung
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des 

dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 18 Folgebeitrag
1. Fälligkeit
 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-

rungsperiode fällig.
 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der 

Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung 

eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffor-
derung bestimmen (Mahnung).

   Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrages, der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außer-
dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der 
nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungs-
fall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.

   Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.
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§ 19 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
  Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, 

trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln.

  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für einen fehlgeschlagenen 
Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 20 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

§ 21  Beitrag bei vorzeitiger  
Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-

rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und feh-
lendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den 
für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall
 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem 

Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:

  aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften;
  bb)  die Einhaltung aller vertraglich bestimmten Sicherheitsvorschriften gemäß § 11;
  cc) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten.
 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, 

unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebe-

nenfalls auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder 
die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in 
Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist, sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann;

  jj)  für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufge-
botsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und et-
waige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Spar-
bücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
   Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht.

   Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 23 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung
 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat (§ 12).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-
lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.
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2. Pflichten des Versicherungsnehmers
 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
 a) Kündigungsrecht des Versicherers
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

 b) Vertragsänderung
   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 

einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 er-

löschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 
nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 

ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhö-
hung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangt.

§ 24 Überversicherung
1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheb-

lich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird.

  Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2.  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 25 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 

verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

  Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungs-
falles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und 

übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für 
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

   Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträ-
ge der Versicherungswert gesunken ist.

   Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsneh-
mer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 26 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 

das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer 

den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-

cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten um-
fasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsen-
tant des Versicherungsnehmers ist.
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 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 
Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

  c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 27  Kosten für die Abwendung,  
Minderung und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

 d)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
 a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Koste-
nersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 28 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, so weit der Versicherer den Schaden er-
setzt.

  Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.

  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Formund Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 29 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Ver-

sicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss 
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ableh-
nung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versi-

cherungsnehmer wirksam.

§ 30  Wegfall der Entschädigungspflicht aus 
besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
 a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich her- bei, so ist 

der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vor-

satzes in der Person des Versicherungsnehmers festge- stellt, so gilt die vorsätzli-
che Herbeiführung des Schadens als bewie- sen.

 b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver- hältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi- cherungsneh-

mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 31  Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderungen

1. Form
  So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in diesem Vertrag nicht 

etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen 
und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen-
über dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicher- ers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege- lungen über den Zugang von Erklä-
rungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi- cherer 

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versi- cherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge- schriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.

 Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung.
 Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge- gangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewer-

bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerb- lichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 32 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs- nehmer ab-

gegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Been- digung;
 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer aus- gefertigte 

Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versiche- rungsnehmer zu über-
mitteln.

 

§ 33 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten sei- ner Reprä-
sentanten zurechnen lassen.
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§ 34 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün- denden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi- schen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 35 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver- mittlung ist 

neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs- nehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver- mittlung ge-

gen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 36 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 37 Bedingungsanpassung
Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versiche- rungsverträge 
geändert, ergänzt oder ersetzt werden,
–  wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese Bedingungen 

betrifft oder auf der diese beruhen;
–  bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder geänderten 

höchstrichterlichen Rechtsprechung;
– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt oder
– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen –
  diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar 

beanstandet und den Versicherer zur Abänderung auffordert und dadurch eine 
durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertragslücke entstanden ist 
und das Verhältnis Beitragsleistung und Ver- sicherungsschutz in nicht unbedeuten-
dem Maße gestört wird.

 Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
– Umfang des Versicherungsschutzes;
– Deckungsausschlüsse und
– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als ein- zelne Regelung 
und im Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter 
stellen als die ursprüngliche Regelung.
Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den Versi- cherungsneh-
mern schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. 
Sie gelten als genehmigt, wenn der Versiche- rungsnehmer nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntga-
be ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden – Leitungswasser
 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren
  aa)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen 

Schläuchen;
  bb)  der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder 

Solarheizungsanlagen;
   sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren 

Anlagen sind.
 b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:
  aa)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und 

Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche;

  bb)  Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

   Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bo-
denplatte.

   Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des 
Gebäudes.

   Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb 
der Bodenplatte nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Wohngebäuden
  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für außerhalb von Wohngebäuden 

eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren 
der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, sofern kein gesonder-
ter Versicherungsschutz beantragt wurde.

3. Nässeschäden
 a)  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestim-

mungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen.

 b) Das Leitungswasser muss unmittelbar ausgetreten sein aus
  aa)  Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbunde-

nen Schläuchen;
  bb)  mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrich-

tungen oder deren wasserführenden Teilen;
  cc)  Einrichtungen der Warmwasseroder Dampfheizung; dd) Klima-, Wärmepum-

pen- oder Solarheizungsanlagen; ee) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen;
  ff) Wasserbetten und Aquarien.
 c)  Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-

anlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
  aa) Regenwasser aus Fallrohren;
  bb) Plansch- oder Reinigungswasser; 
  cc) Schwamm;
  dd)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Wit-

terungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
  ee) Erdbeben;
  ff)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die 

Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
  gg)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-

ner Teile oder seiner Ladung;
  hh) Flüssigkeiten aus stationär installierten Wasserlöschanlagen;
  ii) schadhafte bzw. nicht fachgerechte Versiegelung an sanitären Einrichtungen.
 b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
  aa)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in 

diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
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  bb)  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder de-
ren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

  cc) stationär installierten Wasserlöschanlagen;
  dd)  Zu- und Ableitungsrohren außerhalb von versicherten Gebäuden. ee) So-

lar- und Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. B. 
Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung), sofern für die Anlagen kein 
besonderer Versicherungsschutz beantragt wurde.

  ff)  In das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, 
die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Verein-
barung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

§ 2  Ausschlüsse Krieg, 
Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie
  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
 a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
 b) beweglichen Sachen.
  Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich 

ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude
  Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen
 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
 a) Eigentümer ist;
 b)  sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum 

Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
 c) sie sicherungshalber übereignet hat.
  Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Ver-

sicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat 
und für die er das Risiko trägt.

4. Fremdes Eigentum
 Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nicht versichert.

5. Versicherte Interessen
  Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentü-

mers und des Versicherungsnehmers.
  In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das 

Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
 a)  Bargeld und Wertsachen (Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapie-

re, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sa-
chen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen, 
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge);

 b) Geschäftsunterlagen;
 c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
 d)  Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
 e) Hausrat aller Art;
 f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
 g)  Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebunde-

ne, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme
1. Schaden am Datenträger
  Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, 

wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger 
(Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2.  Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind

  Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
digen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, 
für deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.

  Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme 
sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende 
Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware
  Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten 

Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der 
zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme
  Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position 

Geschäftsunterlagen.
  Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogram-

me, individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion 
einer versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Da-
tenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse
 a)  Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-

rungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind 
oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

 b)  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschä-
digung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. 
B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5  Aufräumungs- und Abbruchkosten,  
Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten 
von Geschäftsunterlagen

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Un-
terversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Aufwendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
Bei Gebäudeschäden ist die Entschädigungshöhe begrenzt auf 10.000,- E, sofern kein 
gesonderter Versicherungsschutz beantragt wurde.
Bei Inventarschäden ist die Entschädigungshöhe auf 100 % der Gesamtinventarversi-
cherungssumme begrenzt.

1. Aufräumungs- und Abbruchkosten
  Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der 

Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfah-
ren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das 
Ablagern oder Vernichten.

2. Feuerlöschkosten
  Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbe-

kämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter 
Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen 
zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

  Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der 
Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte.

3. Bewegungs- und Schutzkosten
  Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 

zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sa-
chen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

  Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Re-
montage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.



49

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
  Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die inner-

halb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung 
von Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 6 Versicherungsort
1. Örtlicher Geltungsbereich
 a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
  Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder un-

mittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt 
oder zerstört werden oder abhanden kommen.

 b)  Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder 
Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
  Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in 

den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen
  Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in ver-

schlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.
  Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger 

vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze versichert.

§ 7  Versicherungswert und  
Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden
 a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
  aa)  der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Ar-

chitektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten;
  bb)  der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 

Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;
    Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug ent-

sprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
  cc)  der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dau-

ernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart 
ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude 
für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist; Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

 b)  Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, 
ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß 
Nr. 1a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert 
gemäß Nr. 1a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen
 a)  Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrich-

tung ist
  aa)  der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie 
neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag;

  bb)  der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 
Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;

    Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch 
einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad 
bestimmten Zustand.

  cc)  der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb 
des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist. Gemeiner Wert ist 
der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder 
für das Altmaterial.

 b)  Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sa-
chen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maß-
gebend ist der niedrigere Betrag.

   Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei 
nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis 
der fertigen Erzeugnisse.

 c)  Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und 
Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sa-
chen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt ab-
gelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten 
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc).

3. Umsatzsteuer
  Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Um-

satzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme
 a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 
und 2 entsprechen soll.

 b)  Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-
sen.

 c)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht 
dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung (§ 8, Nr. 
5) zur Anwendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung
 Der Versicherer ersetzt
 a)  bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen 

Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;
 b)  bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstande-
nen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 
Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versiche-
rungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

  Restwerte werden angerechnet.
   Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes 

vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten 
Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.

   Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders 
vereinbart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur 
Abwendung und Minderung des Schadens sowie für die Bestimmungen über die 
Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

   Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies beson-
ders vereinbart ist.

2. Neuwertschaden
  Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf 

den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), ei-
nen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

 a)  Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude 
an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt 
wird;

 b)  Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in 
gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach 
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauch-
ter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft 
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

 c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden
  Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen ge-

mäß den Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten 
Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch 
die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert
  Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der 
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die 
Wiederherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung
 a)  Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung.
   Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhält-

nis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt:

   Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert.
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   Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf 
bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt 
sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

 b)  Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.
 c)  Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im An-

schluss von a) und b) anzuwenden.

6. Versicherung auf Erstes Risiko
  Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine 

Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbeteiligung
  Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung 

gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen
 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
 c)  bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Ver-

sicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer
  Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerab-

zugsberechtigt ist.
  Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der 

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9  Zahlung und Verzinsung der  
Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 

Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
   Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 

Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, 
nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) ge-

leisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-

hende Zinspflicht besteht:
 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem 

Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat.

 c)  Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins gemäß §§ 247, 
288 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht 

zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsneh-

mer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
 c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über 

die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
  Der Versicherer sowie der Versicherungsnehmer können nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

2. Weitere Feststellungen
  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellun-

gen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die 

ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverstän-
digen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versi-

cherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommen-
den Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
 c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
  Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen ge-
zogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertrags-
parteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung.

  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei-
dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
  Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachver-

ständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt.

§ 11  Vertraglich vereinbarte  
Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer
 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;
 b)  während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine ge-

nügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;
 c)  mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, so-

fern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensi-
cherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall 
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt wer-
den oder abhanden kommen können;

 d)  über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige 
Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 



51

mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen können.

   Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, 
wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.
 e)  in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 cm 

über dem Fußboden zu lagern;
 f)  die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen 

befinden, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und 
außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den 
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen;

 g)  nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen sind abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten;

 h)  während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genü-
gend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

2. Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheits-

vorschrift gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.

3. Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge-
fragt hat.
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn von der 
dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, Neu- oder Erweite-
rungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des 
Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht
  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versiche-

rungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Text-
form anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versi-
cherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädi-
gung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen.

  Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung
  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-

rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zu-
rückzahlen.

  Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 

Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen.

  Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, wel-
cher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungs-

nehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
  Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfü-

gung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonsti-
gen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
  Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsneh-

mer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
  Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gel-

ten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 14  Veräußerung der versicherten Sachen 
und deren Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
 a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

 b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit 
des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

 c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, 
wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
 a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

   Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung 
des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
 a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüg-

lich in Textform anzuzeigen.
 b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B

§ 15  Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers oder seines Vertreters  
bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-

cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
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  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
 a) Vertragsänderung
   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 

hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

   Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Ver-

sicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des 
Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig 

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 

Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung
   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-

ten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur Kündigung (2c) 

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

  Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) ste-

hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 

sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be-
rücksichtigen.

  Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 

Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
  Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-

treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 16  Beginn des Versicherungsschutzes,  
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Einmal- oder  
Erstbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu 

dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
  Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 be-
stimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
  Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-

ligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
  Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 

nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer
  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des 

dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 18 Folgebeitrag
1. Fälligkeit
 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-

rungsperiode fällig.
 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der 

Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.
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3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung 

eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffor-
derung bestimmen (Mahnung).

   Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrages, der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außer-
dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der 
nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungs-
fall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.

   Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuwei-
sen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 19 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
  Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz 

wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln.

  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 20 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

§ 21  Beitrag bei vorzeitiger  
Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-

rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und feh-
lendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für 
das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten;

   dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 22  Obliegenheiten des  
Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall
 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem 

Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:
  aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften;
  bb)  die Einhaltung aller vertraglich bestimmten Sicherheitsvorschriften gemäß § 11;
  cc) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten.
 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
  aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, 

unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung – gegebe-

nenfalls auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder 
die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in 
Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist, sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann;

  jj)  für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufge-
botsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und et-
waige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Spar-
bücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
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   Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht.

   Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 23 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung
 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat (§ 12).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-
lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
 a) Kündigungsrecht des Versicherers
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2a), kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2b) und c) 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.

 b) Vertragsänderung
   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 

einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 er-

löschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 
nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2b) und c) ist der Versicherer für einen Ver-
sicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 

entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 

ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhö-
hung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangt.

§ 24 Überversicherung
1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheb-

lich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird.

  Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2.  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 25 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 

verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzuge-
ben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

  Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungs-
falles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und 

übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für 
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

   Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.
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 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträ-
ge der Versicherungswert gesunken ist.

   Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsneh-
mer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 26 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 

das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer 

den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-

cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

   Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 
umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 
Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 27  Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

 d)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
 a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Koste-
nersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 28 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden er-
setzt.

  Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.

  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 29 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Ver-

sicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss 
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ableh-
nung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versi-

cherungsnehmer wirksam.

§ 30  Wegfall der Entschädigungspflicht aus 
besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
 a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist 

der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vor-

satzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzli-
che Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsneh-

mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 31  Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderungen

1. Form
  Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht et-

was anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift.

  Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung.
 Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewer-

bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.
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§ 32 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abge-

gebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte 

Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln.

§ 33 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsen-
tanten zurechnen lassen.

§ 34 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 35 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 

neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 

den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 36 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 37 Bedingungsanpassung
Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versicherungsverträge  
geändert, ergänzt oder ersetzt werden,
–  wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese Bedingungen 

betrifft oder auf der diese beruhen;
–  bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder geänderten 

höchstrichterlichen Rechtsprechung;
– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt oder
– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen –
  diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar 

beanstandet und den Versicherer zur Abänderung auffordert und dadurch eine 
durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertragslücke entstanden ist 
und das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht unbedeuten-
dem Maße gestört wird.

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
– Umfang des Versicherungsschutzes;
– Deckungsausschlüsse und
– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als einzelne Regelung 
und im Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter 
stellen als die ursprüngliche Regelung.
Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den Versicherungsneh-
mern schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. 
Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von zwei Mo-
naten nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntgabe 
ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.
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VERTRAGSGRUNDLAGEN

Wohngebäude
Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der  

Verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGB + BEW der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde).

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungs-
bedingungen des Hauptvertrages (VGB der Neuendor-
fer Brand-Bau- Gilde) soweit sich nicht aus den folgen-
den Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Gefahren und Schäden
Wir leisten, wenn versicherte Sachen durch
a) Überschwemmung,
b) Rückstau,
c) Erdbeben,
d) Erdsenkung,
e) Erdrutsch,
f ) Schneedruck
g) Lawinen,
h) Vulkanausbruch
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkom-
men.

§ 3 Überschwemmung
Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und 
Bodens des Versicherungsgrundstückes mit erhebli-
chen Mengen von Oberflächenwasser durch
a)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-

ßenden) Gewässern,
b) Witterungsniederschläge
c)  Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infol-

ge a) oder b).

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus den Gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder 
damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude ein-
dringt.
Wir werden uns nicht auf eine Obliegenheitsverletzung 
berufen, wenn behördliche Vorschriften über Rückstau-
sicherungen nicht eingehalten wurden.

§ 5 Erdbeben
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Er-
dinnern ausgelöst wird. Erdbeben wird unterstellt, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a)  die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in 

der Umgebung des Versicherungsortes Schaden an 
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an eben-
so widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet 
hat oder

b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben ent-
standen sein kann.

§ 6 Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.

§ 7 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

§ 8 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
und Eismassen. Mitversichert sind Schäden durch den 
Abgang von auf Dächern angesammelten Schnee- und 
Eismassen.

§ 9 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
und Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang ver-
ursachten Druckwelle.

§ 10 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen 
Materialien und Gasen.

§ 11 Nicht versicherte Schäden
11.1  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen Schäden durch
 a) Sturmflut,
 b)  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche 

gedrungen (siehe Nr. 3 c),
 c) Trockenheit oder Austrocknung.
 d) das Mauerwerk eindringende Wasser
11.2 Wir leisten keine Entschädigung für Schäden an
 a)  Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugs-

fertig sind und an den darin befindlichen Sachen
 b)  beweglichen Sachen, die sich außerhalb von Ge-

bäuden befinden.
Nicht versichert sind Sanierungsmaßnahmen des Versi-
cherungsnehmers, wie der nachträgliche Einbau einer 
Drainage im Bereich des versicherten Gebäudes oder 
die Wiederinstandsetzung oder Reinigung einer derar-
tigen Anlage. Ebenso wird grundsätzlich kein Ersatz für 
Pumpen gleich welcher Art geleistet. Nicht versichert ist 
das nachträgliche Anbringen einer Isolierung oder der 
Abdichtung der Außenkellerwände bzw. Gebäudeau-
ßenwände oder Maßnahmen des Versicherungsneh-
mers zur nachträglichen Abdichtung der Kellerinnen-
wände. Nicht versichert sind Schäden durch Mietausfall 
gem. § 9 VGB.

§ 12 Selbstbehalt, Jahreshöchstentschädigung
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig 
errechnete Betrag einschließlich Aufwendungsersatz 
gemäß § 83 des Versicherungsvertragsgesetzes wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt gekürzt.
Der Selbstbehalt beträgt 10 %, mindestens € 500,- und 
ist auf maximal € 5.000,- begrenzt.
Die Jahreshöchstentschädigung ist auf die Höhe der 
vertraglich vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

§ 13 Kündigung
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Er-
klärung zum Ablauf kündigen. 
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den Gebäu- 
deversicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

Weitere Elementarschäden
Sofern beantragt, handelt es sich bei der Versicherung 
weiterer Elementarschäden um einen rechtlich selbstän-
digen Versicherungsvertrag.
Die Versicherung weiterer Elementarschäden kann nur 
in Verbindung mit der Gebäudeversicherung.
Neben dem Antrag ist insbesondere der Fragebogen 
wesentlicher Bestandteil des Vertrages.

Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Sitz: Kirchdorf 40, 25335 Neuendorf
Telefon: 0 41 21 - 2 39 50
Telefax: 0 41 21 - 2 53 87
Registergericht: Amtsgericht Itzehoe HRB 1328
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Neuendorfer  
Brand-Bau-Gilde WaG 

Kirchdorf 40 
25335 Neuendorf

Tel. 04121 2395 0 
Fax 04121 25387

service@neuendorfer.de 
www.neuendorfer.de

ES GIBT VIELE GRÜNDE, WARUM SIE BEI UNS BESSER FAIRSICHERT SIND.

 Bei der Neuendorfer haben Sie immer Ihren persönlichen Ansprechpartner.

 Die Neuendorfer gibt es seit über 200 Jahren.

	 Unser	Verwaltungsaufwand	ist	effizient	und	sparsam.

 Viele Familien sind über Generationen bei uns versichert.

 Unsere Tarife sind stabil und transparent.

 Wir regulieren schnell und unbürokratisch.

	 Überschüsse	kommen	gemäß	Satzung	unseren	Versicherten	zugute.

	 Kostenfreie	Gebäudeschätzung	für	die	Wohngebäudeversicherung	vor	Ort.

	 	Wir	oder	unsere	Vertriebspartner	besuchen	Sie	vor	Ort	oder	begrüßen	Sie	in	 
unseren Geschäftsstellen in Neuendorf und Tornesch.

  Schulungen und Fortbildungen erlauben es uns, Ihnen immer die besten  
Versicherungsprodukte	zu	präsentieren.

  Die Neuendorfer ist Förderer von Sport, Kultur, Freiwilligen Feuerwehren  
und	Naturschutz	in	der	Region.

GLASBRUCHVERSICHERUNG:
für Gebäude und Mobiliarverglasung.

Einfamilien-, Reihenhaus/Doppelhaushälfte pauschal € 47,60
Miet-, Eigentumswohnung pauschal € 35,70
Zwei- und Mehrfamilienhäuser je Wohneinheit pauschal € 35,70
Gewerbeglas (max. 50 m2) je Quadratmeter € 3,57

Mindestbeitrag 30,– € 
Alle obigen Beiträge sind inklusive Versicherungssteuer und Gebühren.

UNSER TIPP:
Elementarschäden für Hausrat und Wohngebäude können  
zusätzlich versichert werden. Versicherungsschutz gegen:

 Vulkanausbruch  
 Witterungsniederschläge  
 Überschwemmung

 Erdsenkung  
 Schneedruck  
 Lawinenschäden

 Rückstau  
 Erdrutsch  
 Erdbeben

Angebote auf Anfrage.

12
/2

02
2




